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Von Blau zur Rot: Was auf den ersten Blick 
aussieht wie ein schlichtes Kunstwerk, ist 
tatsächlich der warnende Beweis für einen 
langfristigen Prozess, der zu politischem Handeln 
zwingt. Die Darstellung zeigt die Entwicklung der 
Jahresdurchschnittstemperatur in Bamberg von 
1879 bis 2019. Die Farbstreifen verdeutlichen die 
Abweichungen zum langjährigen Mittelwert  
(1961 – 1990, weiß = 8 °C). Die Klima-Sondersit-
zung des Bamberger Stadtrates am 13. Oktober 
hatte also einen sehr realen Hintergrund, wie 
auch vor Ort etwa im Bamberger Hain immer 
stärker zu beobachten ist. 
 Mehr zum Thema auf den Seiten 2 und 3.
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Sondersitzung  
des Stadtrates:

Klima- 
Neustart  

2020

1879

2019

https://www.facebook.com
https://www.instagram.com
https://www.twitter.com
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AKTUELL

Klimakrise. Aufexakt32,5Meter
HöhefährtderHubsteigerim
BambergerHainzwischen
HainbrückeundBootshaus
hochundwassichvondortoben
ausinseinemganzenAusmaß
offenbart,istnichtgut:Der
Hainlichtetsichunddasimmer
schneller.SelbstBäume,die
vomBodenausbetrachtetnoch
rechtgrünaussehen,tragenin
derBaumkronezumTeilnur
nochtoteÄste.Unmittelbare
Folge:ImWinterhalbjahrmüs-
senimHainausVerkehrssiche-
rungsgründenrund70Bäume
gefälltundbeietwa60Bäumen
eineKroneneinkürzungdurch-
geführtwerden.

„DieAnzahldergeschädig-
tenundschwergeschädigten
BäumeimHainundimStadt-
gebietnahmauchimJahr2020
weiterhinzu“,berichtetGarten-
amtsleiterRobertNeuberth.Im
gesamtenStadtgebietmüssen
heuerandie260Bäumegefällt
werden.Davonsind106Bäume
zumeistaufgrundderTrocken-
heitvorzeitigabgestorben.Als
HauptgrundnenntderFach-
manndenTrocken-undHit-
zestress,unterdemdieBäume
bereitsimdrittenSommerin
Folgeleiden.Neuberth:„ImHain
istdabeivorallemderAltbaum-
bestandderRot-Buchenbetrof-
fen.Aberauchvorgeschädigte
Eschen,AhornundHain-Buchen
bekommenzusehendsSchwie-
rigkeiten.“

BeimVor-Ort-TerminimHain
machtesichauchKlimare-
ferentBürgermeisterJonas
GlüsenkampeinBildvonder
dramatischenSituation.„Der
KlimawandelistnichtZukunft,
sondernistheuteinBambergs
grünerStube,imHain.sichtbar.“
DabeiisteineArtKettenreak-
tionfestzustellen:Dieinden
vergangenenJahrenentstan-
denenLückenimBaumbestand
habenzurFolge,dassdiezuvor
beschattetenglattenStämme
undÄstederBuchennunder
prallenSonneausgesetztsind.
DieStämmewerdendurchdie
intensiveSonneneinstrahlung
geschädigt.Esbildensichoft

sogenannte„Sonnenbrand-Rin-
dennekrosen“.Diesevorgeschä-
digtenStämmewerdendann

wiederumdurchholzbrütende
InsektenoderPilzebefallen,
sterbenab-unddieLückenim
Hainwerdennochgrößer.

UmdenBaumbestand,vorallem
indenfrequentiertenWegebe-
reichen,zusichern,sindseit
mehrerenWochenmeistzwei
großeHubsteigermitjeweils
zweiBaumpflegerndesGarten-
amtesimEinsatz.Dabeiwird
nichtnurdasgefährlicheTotholz
entfernt,sondernoftauch
umfangreicheKronenschnitt-
maßnahmendurchgeführt,um
wertvolleAltbäumemöglichst
langezuerhalten.Dochviele
sindleiderauchnichtmehrzu
retten.„DasBilddesHainswird
sichdefinitivverändern“,istsich
RobertNeuberthsicher.Doch
tatenloszuschauenistkeine
Option.SosetztdieStadtbei
Neuanpflanzungenimgesamten
Stadtgebietimmermehrauf
sogenannte„Klimabäume“,also
Arten,diemitdenKlimaverän-
derungenundeinhergehenden
Wetterextremenbesserzu-
rechtkommen.Dazuzählenvor
allemEichenundLindenoder
dieEsskastanie.Dabeisetztman
aufeinheimischesPflanzgutaus
dereigenenBaumschule.

SpeziellimHainwirdauchdie
vorhandeneNaturverjüngung
gezieltunterstütztundgesteu-
ert.EinenBeitragdazuleisten
zumBeispielvierZiegenund
dreiSchafe:DerBamberger
SchäferAndreasWaltherhat
indiesemSommerimAuftrag
derStadtBambergdieTierein

einemabgegrenztenArealein-
gestellt.DieSchafeundZiegen
haltenaufdiesenFlächenden

AufwuchsvonSpitzahornund
anderenGewächsenzurück,die
ansonstendie„gewünschten“
BaumartenwieEicheundEsche
verdrängenwürden.

Der Bamberger Hain lichtet sich 
BaumschädenalsFolgedesKlimawandelsnehmenimmerweiterzu

Auf über 30 Meter Höhe kann der 
Hubsteiger zur Begutachtung der 
Baumkronen ausgefahren werden.

An dieser Buche mit aufgerissener 
Rinde hat sich der Spaltblättling-Pilz 
ausgebreitet. Für den Baum bedeutet 
dies das Todesurteil.

Von unten grün, aber oben voller toter Äste: Etliche Bäume im Hain sehen nach 
drei Jahren Trockenheit so aus. 

Klimareferent Bürgermeister Jonas Glüsenkamp machte sich ein Bild von der 
dramatischen Situation.
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Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,


Herzlichst,Ihr

AndreasStarke
Oberbürgermeister

TITELTHEMA

dieEindämmungderKlimakrise
undihrerschwerwiegendenFolgen
istfürunsallewichtig.Bamberg
willdabeivorangehenundhatdazu
–alsersteKommuneinBayern
überhaupt–eineSondersitzung
desStadtratesausschließlichzu
diesemThemadurchgeführt.Es
freutmichsehr,dassdabeimit
breitenMehrheitenzahlreichekon-
kreteBeschlüssegetroffenwur-
den.AuchdasöffentlicheInteresse
wargroß:VieleBesucherinnenund
BesucherhabendieDebatteim
Hegelsaallivemitverfolgt.

Sowerdenwir,dankeiner100Pro-
zent-FörderungderNationalen
Klimaschutz-InitiativedesBundes,
einenKlimaschutzmanagerein-
stellen.Damitverbundenistdie
EinführungeinesKlimavorbehalts:
Dasbedeutet,dieVerwaltungführt
vorrelevantenpolitischenBe-
schlüsseneinenehrlichenKlima-
Checkdurch,umdieAuswirkun-
genaufdasKlimabesserzuprü-
fen.

BeschlossenwurdeauchderEin-
stiegineinestädtischeCO2-Bilan-
zierungindenSektorenWirtschaft,
privateHaushalte,Verkehrund
kommunaleLiegenschaften.An-
handdieserBilanzsollendieBe-
reichesichtbargemachtwerden,in
denensichfürdieStadtBamberg
einHandlungsbedarfergibt.Die
entsprechendenMaßnahmenmüs-
sendannfolgen.

2021solleserstmalsauchein
„AutofreiesWochenende“ineinem
TeildesWelterbesgeben.Weiter-
hingroßeAnstrengungenunter-
nehmenunsereerfolgreichenund
umweltfreundlichenStadtwerke,
umdieEnergiewendeinBamberg
weitervoranzutreiben.Ganzklar:
WirsindaufdemWeg.

BitteunterstützenSieauchinZu-
kunftdieumweltpolitischenZiele
inunsererStadt.

Klimakrise.Am12.Oktoberkam
dasForschungsschiff„Polar-
stern“vonseinerNordpolar-
Expeditionzurück.DieForscher
berichtetenvondramatischen
Entwicklungenimehemals
„ewigenEis“.Zeitgleichinfor-
miertedasstädtischeGartenamt
überBaumsterbenimHainauf-
grundzunehmenderHitzeund
Trockenheit(sieheBerichtauf
Seite2).DassderBamberger
Stadtrattagsdraufineiner
bishereinmaligen„Klima-
Sondersitzung“zusammentrat,
hattealsoeinenebensorealen
wiebedrohlichenHintergrund.

„DieBeschlüssedesStadtrats
sindeinersterwichtigerSchritt
aufdemwichtigenWegzu
einemBamberg,dassseiner
klimapolitischenVerantwortung
gerechtwird“,bewerteteKlima-
referentBürgermeisterJonas
GlüsenkampimAnschlussdas
ErgebnisderSondersitzung.
SoseienderBeschlusszur
verpflichtendenAnbringungvon
PVAnlagen,derKlimavorbehalt
unddasautofreieWochenende
„musterhaftauchfürandere
Kommunen.“

Die zentralen Beschlüsse  
des Stadtrates in der  
Klima-Sondersitzung:

1.DerStadtraterkenntdie
EindämmungderKlimakrise
undihrerschwerwiegenden

FolgenalsAufgabevonhöchs-
terPrioritätan.DieStadt
BambergstelltdieRelevanz
derKlimakrisefürdieStadt
Bambergfest.

2.DieVerwaltungführtbeirele-
vantenpolitischenBeschluss-
vorlageneinenKlimacheck
durch,umdieAuswirkungen
aufdasKlimabesserzu
berücksichtigenundLösun-
genzubevorzugen,diesich
positivaufdenKlimaschutz
auswirken.

3.DerStadtratunterstütztdie
Gründungeinesehrenamtli-
chen,zivilgesellschaftlichen
KlimabeiratsfürStadtund
LandkreisBamberg.Die
Stadtspitzewirdbeauftragt,in
GesprächenmitdemLandrat
eineEinsetzungvoranzutrei-
ben.

4.DerStadtratbekenntsichzum
Ziel,indiestädtischeCO2-
Bilanzierungeinzusteigen.
Ersprichtsichdafüraus,die
(in2020nichtverausgabten)
Haushaltsmittelvon20.000
EuroindenHaushalt2021zu
übertragen.

5.DerStadtratbeauftragtdie
Verwaltung,beiBestandsge-
bäudenstädtischerImmo-
bilienundimRahmenvon
Bebauungsplänen,städte-
baulichenVerträgenund

demVerkaufvonstädtischen
GrundstückenaufdieAn-
bringungvonPhotovoltaik-
AnlagenunterdenMaßgaben
desSchutzesdesWelter-
beshinzuwirken.Konkrete
Festsetzungensindjeweils
imBausenatimRahmen
derBauvorhabenoderim
FinanzsenatimRahmenvon
Grundstücksverkäufenzu
definieren.

6.DieStadtBambergeröffnet
dieMöglichkeitzueinem
autofreienWochenende2021
ineinemnochfestzulegen-
denTeildesWelterbes.Das
Wochenendesollvonbürger-
schaftlichenAktionen,der
AusweitungvonFreischank-
flächenundkulturellenVeran-
staltungeninderInnenstadt
flankiertwerden.

7.DieStadtBambergbeauf-
tragtdieStadtverwaltung
mitderErarbeitungeines
KonzeptszumPoolingder
DienstfahrzeugeimKonzern
Stadtsowiederstädtischen
Töchter(…).Dabeisollaufdie
Neuanschaffungvonreinen
Verbrennermotorenverzichtet
werden.

„DieEindämmungderKlima-
kriseundihrerschwerwie-
gendenFolgenistfürunsalle
wichtig“betonteOberbürger-
meisterAndreasStarke.„Es

freutmichsehr,dass
dabeimitbreiten
Mehrheitenzahlreiche
konkreteBeschlüsse
getroffenwurden“,so
derOB,derumbreite
Unterstützungfürdie
umweltpolitischen
ZielederStadtwirbt.
KlimareferentBürger-
meisterJonasGlü-
senkampbekräftigt:
„ZurUmsetzungvon
Klimazielenbraucht
esdasMitmachen
derMenscheninder
Stadtgesellschaft.
WeitereIdeenund
Anregungennehmen
wiraufunseremWeg
gernauf“.

„Ein wichtiger Schritt  
  auf einem wichtigen Weg“
Klima-SondersitzungdesBambergerStadtrates

Eine weitere Folge des Klimawandels: Der Grundwasserspiegel ist in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich gesunken – hier am Beispiel der Messstelle Strullendorf-Nord. 
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WIRTSCHAFT

Unternehmen.Seit70JahrenundindritterGenerationhatdiefa-
miliengeführteDruckereiLindenmayrihrenSitzinBambergund
firmiertunterdemNamenDigitaldruckBamberg.IndieserZeitist

dasUnternehmendenWegder
klassischenDruckereizummo-
dernenDigitaldruckdienstleister
gegangen.FürdenInhaber,
DrucktechnikerundWerbefach-
wirtKlausLindenmayr,wardas
JubiläumAnlass,imkleinenKreiszufeiern.ImBildv.l.n.r.:Marianne,BerndundKlausLindenmayrmit
OberbürgermeisterAndreasStarke.

Unternehmen.JeanetteMüller,GeschäftsführerinundInhaberindesAugenoptik-Fachgeschäftesoptic
art,feiertejetztdas30-jährigeGeschäftsjubiläum,zudemdiestädtischeWirtschaftsförderungherz-
lichgratuliert.Am29.September1990eröffnetesieihrGeschäftanderGaustadterHauptstraßeund
berätKundinnenundKundenseitdemkompetentunderfolgreichbeiderWahlderrichtigenBrille.Die
AugenoptikermeisterinfeierteihrJubiläumimkleinenKreismitihrenbeidenMitarbeiterinnen,Familie,
Freunden,KundenundständigenWegbegleitern.

Familie & Beruf.Wiewerdenwir
souveräneAkteureinderdigita-
lenArbeitswelt?NewWorkheißt
derAnsatz,unterdemdieseFra-
gevonAnnikaLeopold,Inhabe-
rinderDigitalwerkstattinForch-
heim,ineinemImpulsvortrag

diskutiertwird.Themensind
auchdieChancenderneuen
ArbeitsweltfürdieVereinbarkeit
vonFamilieundBeruf,diedamit
verbundenenHerausforderun-
genfürFührungskräfteund
derenTeamssowiedieFrage,

wieUnternehmenauchim
KleinendenWandelaktiv
gestaltenkönnen.

DieKonferenzwirdviaZoom
durchgeführt.DieEinwähldaten
erhaltenangemeldeteTeilneh-

mendekurzvorderVeranstal-
tung.LinkzurAnmeldung:htt-
ps://wir-bafo.de/event/new-work/

Service.DasBayerischeZentrumfürKultur-und
Kreativwirtschaft(bayernkreativ)unterstützt
Kreative,KünstlerundKulturschaffendemit
kostenfreien,themenspezifischeWorkshops.
Die90-minütigen(digitalen)Sessionsstarten
miteinemkurzenInputzueinemThemenbe-
reich.ImAnschlussbeantwortendieExperten
individuelleFragen.

Folgende Termine sind geplant

•19.November:MarketingMix:WieduderKrisetrotztunddeineMöglichkeiteneruierst.
•19.November:PrüfedeineVertriebswege,bewertesieneuundergänzesie.
•26.November:Markeninventur.Prüfe,obdeinePositionierungnochpasst.

WeitereInfosundAnmeldung:
https://bayern-kreativ.de/termine

Service.DerSprechtagGesund-
heitswirtschaftrichtetsichan
Dienstleister,Gründeroder
produzierendeBetriebedieser
Branche.Interessantisterauch
fürandereBranchen,wennsie
einProdukt,eineDienstleistung
odereineIT-LösungfürdieGe-
sundheitsbrancheentwickeln.

DieExpertenvomMedicalValley
EMNe.V.informierenkostenfrei
u.a.zuFördermitteln,Marktzu-
lassungen,Kooperationspart-
nernoderderErschließungin-
ternationalerMärkte.Daessich
umEinzelgesprächehandelt,
isteinevorherigeAnmeldung
notwendig.

WeitereInfosundAnmeldung
beiderWirtschaftsförderung
derStadtBamberg:

SimoneLudwig-Konggann
Tel.095187-1307oder
perE-Mail:
wifoe@stadt.bamberg.de

Wirtschaftsförderung  
gratuliert …
70JahreDruckereiLindenmayr

Augenoptik-Fachgeschäftopticart

New Work als Chance 
Netzwerk„WiR.UnternehmenFamilie“lädtam19.Novemberein

Online-Angebote von bayernkreativ
90-minütigeWorkshopsam19.und26.November
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https://wir-bafo.de/event/new-work/
https://bayern-kreativ.de/termine
mailto:wifoe@stadt.bamberg.de
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DIGITALISIERUNG

Smart City. ImRathausJournalundinderPressewurdeschonberich-
tet:DieStadtBambergerhältindennächstensiebenJahren15,75
Mio.Euro,umzueiner„SmartCity“zuwerden.Ersteinmalwirdab
Anfang2021gemeinsammitdergesamtenStadtgesellschafteine
SmartCityStrategieentwickelt.WerabersteckthinterdemPro-
grammundwelcheThemensollenimVordergrundstehen?ImPro-
grammgibtessechs„Cluster“,alsoThemenbündel,fürdiejeweils
eine„Patin“oderein„Pate“steht.DiesePersonenbildenmitdem
Oberbürgermeister,dem2.Bürgermeister,demWirtschaftsreferen-
tenunddemProgrammleiterdenSteuerungskreisdesProgramms.

IndieserundindernächstenAusgabedesRathausJournalsstellen
wirkurzdieThemenunddiePersonendahintervor.AlleKurzpor-
traitsauchonlineunterwww.stadt.bamberg.de/smartcity.

Welterbe – Digitaler Zwilling 
DerdigitaleZwillingbildetdieWelterbestadtimvirtuellenRaum
nach.SensorenreicherndenZwillingmitEchtzeitdatenausder
Stadtan.AufdieserBasiswerdenPlanungensimuliertundveran-
schaulicht.DieDatenbasissollbereichsübergreifendnutzbarsein
undunterstütztMobilitäts-undEnergieplanungebensowiedie
KrisenpräventionodereinLeitsystemfürMenschenmitEinschrän-
kungen.DurchWerkzeugederÖffentlichkeitsbeteiligungundlang-
fristigeDokumentationdesWelterbeswirdzusätzlicherMehrwert
geschaffen.

Die Patin: Patricia Alberth
PatriciaAlberthleitetseit2013das
ZentrumWelterbeBamberg,wosie
AnsprechpartnerinfüralleBelange
rundumdasWelterbeist.AlsExpertin
mitArbeitserfahrunginderUNESCOist
FrauAlberthMitglieddesBeiratsdes
EU-ProjektsHeritagePro,Mitglieddes
DeutschenNationalkomiteesvon
ICOMOSunddesKuratoriumsder
DENK-MAL-Stiftung.

Mobilität
SeitJahrennehmenwireingeändertesMobilitätsverhaltenwar.Die
StadtunddieStadtwerkeBambergwollenmiteinemumfassenden
datengestütztenSystemdaraufreagieren.EssollEchtzeit-Mobili-
tätsinformationenliefernundsozumBeispielhelfen,verfügbaren
ParkraumzumanagensowiefürdenÖPNVundfüralleSharing-
DiensteEchtzeitrouting,intermodaleRoutenplanungeinschließlich
Buchung,ReservierungundBezahlungbieten.

Der Pate: Peter Scheuenstuhl
PeterScheuenstuhlistProkuristder
STVPundleitetdenVerkehrsbetriebder
StadtwerkeBambergseitJuli2004.Die
WeiterentwicklungderSTVPhinzuei-
nemMobilitätsdienstleistermitErweite-
rungdesAngebotsportfoliosistihmein
großesAnliegen.ImVerkehrsverbund
GroßraumNürnberg(VGN)vertritter
dieSTVPunddieStadtBamberginallen
GremienundArbeitskreisen.

Quartiersprojekte
DasProgrammSmartCityBambergerarbeitetLösungenfür
BürgerinnenundBürger!DieEntwicklungundEtablierungvon
MaßnahmenimunmittelbarenWohnumfeldistdahereinlogischer
SchwerpunktimProgramm.WelcheStrukturenbrauchenwirinden

Stadtteilen?WelchedigitalenLösungennützenMietern?Wiekönnen
ehrenamtlicheNetzwerkevorOrtunterstütztwerden?Welche
nachbarschaftlichenHilfenkönnenmitdigitalenLösungenweiter
gefördertwerden?UndwelcheUnterstützungbrauchennichtdigital-
affineMenschen?

Die Paten: Veit Bergmann ...  
VeitBergmannistArchitektundGe-
schäftsführerdesstadteigenensozialen
WohnungsunternehmensSTADTBAU
GmbHBamberg,dassichseit1921der
sicherenundsozialverantwortbaren
WohnungsversorgungderStadtwidmet.
AuchdieSTADTBAUbefindetsichaktuell
imdigitalenTransformationsprozess–in
derinternenVerwaltungsstrukturundim
KontaktzumKunden.

... und Bertrand Eitel  
BertrandEitelleitetdasAmtfürInklusi-
onundsetztsichfürdieTeilhabechan-
cenallerBevölkerungsgruppeninBam-
bergein.NebenderSozialplanungsowie
derUnterstützungderBeirätesetztdas
AmteigeneAngeboteunteranderemfür
Senioren,MigrantenundMenschenmit
Behinderungum.


Wer steckt hinter dem „Programm Smart City“? 
DieThemenundKöpfedesDigitalisierungs-Projekteskurzvorgestellt

Der Steuerungskreis Smart City
Smart City. UnterLeitungvonOberbürgermeisterAndreasStarkeundBür-
germeisterJonasGlüsenkamphatsichderneugegründeteSteuerungs-
kreisdesProgramms„SmartCityBamberg“erstmalsgetroffen.Indem
GremiumsindkompetenteVertreterinnenundVertreterunterschiedlicher
ReferatederStadtverwaltungebensoeinbezogenwiedieStadtwerke
Bamberg,dieSTADTBAUGmbHunddieOtto-Friedrich-UniversitätBam-
berg.Gemeinsamwirddortdiskutiertundvorberaten,wieBambergmit
Hilfederinsgesamt17,5MillionenEuro,diedemProgrammfürsieben
JahrezurVerfügungstehen,zueinem„LeuchtturmderDigitalisierung“
werdenkann.DieendgültigenEntscheidungenhatdanachderStadtratzu
treffen.

„EssollenIdeenausdergesamtenStadtgesellschafteinbezogenwerden“,
soformulierteesOBAndreasStarke.Zielistes,diehoheLebensqualität
derStadtmitdigitalenMittelnzuerhaltenundzuverbessern.Zudemsol-
lenneuedigitaleKompetenzenaufgebautwerden,stetsmitdemLeitbild,
denNutzenfürdieMenschenindenMittelpunktzustellen.Nachhaltig-
keit,InklusionundModernisierungsinddeshalbdieRahmenbedingungen
fürdieBambergerDigitalisierung.

IndenerstenzweiJahrenstehtdiegemeinsameEntwicklungeiner
gesamtstädtischenSmart-City-StrategieaufdemProgramm.Dort,wo
esmöglichist,werdenschonersteProjekterealisiert.Dannfolgtvon
2023bis2027einefünfjährigeUmsetzungsphase,inderdiegemeinsam
festgelegtenZieleundProjektederStrategieWirklichkeitwerden.Dieser
FahrplanistBestandteilderFörderbedingungenausdemBundesinnen-
ministerium.WennimNovemberdasProgrammoffiziellstartet,wird
außerdemeineBürgerplattforminstalliert,diealleBambergerinnenund
BambergerzumMitmacheneinlädt.

WeitereEinzelheitenwerdeninderStadtratssitzungam28.10.2020
diskutiertwerden,inderfürjedesThemenclustergenaueErläuterun-
generfolgensollen.DerOberbürgermeisterkündigteeineregelmäßige
BerichterstattungimStadtratan.
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Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4 
Tel.: 0951 87-1108  
Fax: 0951 87-1107 
www.vhs-bamberg.de

Montag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 17.00 Uhr 
 (in den Ferien bis 16.00 Uhr) 
Di, Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 16.00 Uhr 

„In forma crucis“.  
Betrachtungen zum Kirchenbau von Sankt Stephan (0505)  

Referentin: Dr. Margit Fuchs, Kunsthistorikerin 
Di, 27.10., 19.00 Uhr, Altes E-Werk, Großer Saal

Paula Modersohn-Becker 
(1876 – 1907) (0506) 
Referentin:  
Lore Kleemann M.A. 
Di, 10.11., 19.00 Uhr,  
Altes E-Werk, Großer Saal

Online-Vortrag: Kraft  
schöpfen in bewegten  
Zeiten.  
Naturheilkundliche Hilfen 
bei Stress und Erschöpfung 
(4998) 
Referentin: Silvia Messerer, 
Heilpraktikerin für  
ganzheitliche Frauenheilkunde 
Do, 05.11., 19.00 – 20.30 Uhr,  
VHS-Cloud (vorherige Anmeldung erforderlich)

Was passiert mit unserem Müll?  
Für Kinder ab 10 Jahren in Begleitung (1214) 
Do, 5.11., 14.00 – 15.30 Uhr, Müllheizkraftwerk,  
Rheinstraße 6 (Waage)

FrauenBilder (1303) 
Mo, 9.11., 10.00 – 12.15 Uhr, 3 x, Altes E-Werk

Fechten mit dem Langen Schwert.  
Eine Kampfkunst des Mittelalters – Grundkurs (4960) 
Mi, 11.11., 18.00 – 19.30 Uhr, 7 x, TAO,  
Gundelsheimer Straße 14

Socken stricken – leicht gemacht (6360) 
Mo, 9.11., 18.00 – 20.00 Uhr, 3 x, Altes E-Werk

Alltagsprogramm für Ihren Rücken (4406) 
Mi, 11.11., 17.30 – 18.15 Uhr, Altes E-Werk

Immunpower – gestärkt durch die kalte Jahreszeit (4056) 
Do, 12.11., 18.30 – 20.00 Uhr, Altes E-Werk

Mathematik – Fit für Quali und mittlere Reife 
Grundlegende Techniken (7310) 
Di, 17.11., 17.30 – 19.00 Uhr, 7 x, Heidelsteigschule

Die Kunst des Loslassens (1341) 
Mo, 9.11., 18.00 – 18.30 Uhr

Astronomie für Personen mit Vorkenntnissen. 
Aktuelle Forschung aus erster Hand! (1402) 
Mi, 11.11., 18.00 – 19.30 Uhr, 5 x 

Feldenkrais. Bewegt in unruhigen Zeiten (4990) 
Beginn und Uhrzeit frei wählbar 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin

Achtsamkeitsmeditation (4991) 
21 Einheiten, Beginn und Uhrzeit frei wählbar 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin

Kurs-Anmeldung auf unserer Homepage www.vhs-bamberg.de 
sowie Anmeldung in der VHS.Cloud sind vorab erforderlich. Ein 
Erklär-Video und weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage.

VORTRÄGE (Eintritt frei, bitte anmelden. 
Restplätze am Einlass) KURSE (Anmeldung 

erforderlich)

ONLINE-KURSE (Anmeldung 
erforderlich)

„Bambergs Tüten im Spiegel der Zeit.  
Geschichte und Geschichten“ 
Erzählnachmittag im Historischen Museum  
zur aktuellen Ausstellung (8309) 
Sa, 24.10., 14.00 – 15.30 Uhr

Mittelalterliches Wehrwesen mit Praxisteil Bogenschießen. 
Altenburg Spezialführung (8444) 
Sa, 24.10., 14.00 – 15.30 Uhr

Stollenanlagen am Stephansberg (8405) 
Fr, 30.10., 18.00 – 19.30 Uhr

Vom Sandmann, Wachsbildner und Weinkieser.  
Bambergs vergessene Berufe (8431) 
Fr, 30.10., 16.00 – 18.00 Uhr

Bierkultur und Felsenkeller –  
Tour in die Bamberger Unterwelt am Stephansberg (8454) 
Mi, 4.11., 18.00 – 19.30 Uhr

Bamberg erinnert sich.  
Erinnerungskultur an die Zeit des Nationalsozialismus (8502) 
Di, 10.11., 17.00 – 18.00 Uhr

FÜHRUNGEN (Anmeldung 
erforderlich)
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KUNST & KULTUR

Kultur. Eine Modenschau in dieser Art 
hat es in Bamberg so noch nicht gegeben 
- und wird es vermutlich auch kein zwei-
tes Mal mehr geben. Schülerinnen der 
Maria Ward Schulen präsentierten in der 
Alten Hofhaltung kunstvolle Kreationen 
aus Plastik- und Papiertüten. 

Diefünfzigunterschiedlichen
Entwürfeentstandenhauptsäch-
lichimProjektseminarMode-
designunterderLeitungvon

JohannaKeesmann.Anlass,sich
kreativmitdemMaterialPlas-
tiktüteauseinanderzusetzen,ist
dieSonderausstellung„Tüteum
Tüte“imHistorischenMuseum
Bamberg,diejetztbis10.Januar
2021verlängertwurde.

DasWetterspieltemitund
derHofvordemHistorischen
MuseumfülltesichmitGästen.

„AUSGETÜTET–Alltagsklei-
dungtrifftHauteCouture“war
dasMottoderShow.Johanna
KeesmannerzähltezuBeginn,
wiedieIdee,sichmitselbst
entworfenenKreationenaus
Papier-undPlastiktütenander
Ausstellung„TüteumTüte“zu
beteiligen,seitdemletztenJahr
langsamgewachsenwar.Am
AnfangwurdenauchmitHilfe
desMuseumsverschiedenste

Tütengesammelt.Eskameine
sogroßeMengezusammen,
dassmanchemimderSchule
schonfastetwasangstund
bangewurde.Dochsokonnten
dieSchülerinnenausdemVollen
schöpfenundihrerKreativität
freienLauflassen.Wasdann
amSamstagpräsentiertwurde,
übertrafsicherlichalleErwar-
tungendesPublikums.„Ich

freuemichsehr,dassdieMo-
denschauzustandegekommen
istundsichFrauKeesmannmit
unsinsAbenteuergestürzthat“,
begrüßteMuseumsdirektorinDr.
ReginaHanemanndasneugieri-
gePublikum.

AuchKulturreferentinUlrike
Siebenhaarwarbegeistert:„So
vielKreativität,Energieund
ArbeitwurdevondenMädchen
undFrauKeesmannindieses
Projektgesteckt!Ichbinsehr
froh,dasssiedasgrandiose
Ergebnisnunauchpräsentieren
konntenunddieVeranstaltung
–nichtnurwetterbedingt–
stattfindenkonnte.“AuchOStD
StephanReheuser,Leiterdes
MariaWardGymnasiums,und
BarbaraHauck,Leiterinder
MariaWardRealschule,waren
stolzundbegeistertüberdiese
außergewöhnlicheLeistungin
außergewöhnlichenZeiten.

DieEntwürfeselbstwarenso
vielfältigwieunterschiedlich,es

wurdemitFarbeundMaterial
gespielt,Fransen,Fächeroder
Knödelappliziertundauch
politischeStatementswie„There
isnoplanetB“wurdenindie
Kreationeneingearbeitet.

„Sensationell!Ichbinbegeis-
tert,wasausdererstenIdee
beimerstenTreffenentstanden
ist“,freutesichsoauchdie
Mitorganisatorindieserbeein-
druckendenPräsentation,Dr.
AnneSchmittvomFlussparadies
Frankene.V.,zugleichKoopera-
tionspartnerinderAusstellung
„TüteumTüte“imHistorischen
MuseumBamberg.

AuchderSchulfamilieder
MariaWardSchulenwirddiese
Veranstaltungsicherlichnoch
langeimGedächtnisbleiben.
Vielleichtgelingtes,einenTeil
derKreationenindennächsten
Monaten,wennnichtimRahmen
einerModenschau,sodochsta-
tionärinBambergnocheinmal
zuzeigen.

Sensationelle Plastiktüten-Modenschau
AlltagskleidungtrifftHauteCoutureinderAltenHofhaltunginBamberg
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NACHHALTIGKEIT

Mobilität. Auf Einladung des Ratsvorsit-
zenden der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg, Bambergs Oberbürgermeister 
Andreas Starke, trafen sich Vertrete-
rinnen und Vertreter der beteiligten 
Kommunen und Landkreise in Bamberg, 
um das Gemeinschaftsprojekt eines 
durchgehenden Radwegs am Main-
Donau-Kanal entlang von Bamberg nach 
Nürnberg zu starten. 

ErgebnisderArbeitssitzungwar
dieZustimmungallerAnwesen-
denzumVorschlagvonOberbür-
germeisterStarke,dassStadt
undLandkreisBambergdieFe-
derführungbeiFinanzierungund
KoordinationderRealisierungs-
studiefürdasRadweg-Projekt
übernehmen.Unterstützung
kamdabeivomebenfallsan-
wesendenDr.ChristophZindel,
VorstandsmitgliedderSiemens
HealthineersAG.SeinUnterneh-
men,dasanderVerwirklichung
desProjektssehrinteressiert
sei,werde25.000Eurozur
FinanzierungderStudiebei-
steuern.„Wirsindseitüber100
JahrentiefinderRegionver-

wurzelt.Deswegensindwirim
SinneunsererMitarbeiterund
derMenschen,diehierleben,an
einernachhaltigenEntwicklung
interessiert“,soZindel.Ober-
bürgermeisterStarkedankte
imNamenderMetropolregion
fürdiesenBeitragundauchEr-
langensAlt-Oberbürgermeister
Prof.Dr.SiegfriedBalleiszeigte
sichbegeistertundsprachsich
klarfürdiesesklima-undbür-
gerfreundlicheVorhabengerade
vordemHintergrundderstetig
steigendenElektromobilität
auchimRadverkehraus.Auch
BürgermeisterJonasGlüsen-
kampsagtezu,dasProjektin
seinemMobilitäts-Referatmit
Prioritätzubearbeiten.

AufsetzensolldasProjektauf
denfortgeschrittenenPlanun-
genderRadschnellwegerund
umErlangenundNürnberg
sowiedenVorarbeitenderLand-
kreiseBambergundForchheim,
dieAnfangdesJahreseinen
ArbeitskreiszurBearbeitung
desnördlichenAbschnittesbis

Erlangen-Höchstadtgebildet
hatten.DazuderBamberger
LandratJohannKalb:„Der
LandkreisBambergerarbeitet
seitmehralseinemJahrmit
allenGemeindeneinAlltagsrad-
verkehrskonzept.Dieseswerden
wirindennächstenWochen
vorstellenkönnen.Bestand-
teildiesesProjektesisteine
RadhauptverbindungBamberg
–Forchheim–Erlangen.Wenn
dieseAchseinRichtungFürth
undNürnberginFormvon
Radschnellwegenfortgeführt
werdenkann,istdieseineideale
ErgänzungundAufwertung.“

OB Starke: „Einmalige Chance“

GuidoZander,LeiterdesWas-
serstraßen-undSchifffahrtsam-
tesNürnberg,erläuterte,dass

beieinerWegeführungaufoder
amFußedesMain-Donau-Ka-
nalslediglichderUnterhaltdes
OberbausderjeweiligenWege
vondenanliegendenKommunen
zuübernehmensei.DerRats-
vorsitzendederMetropolregion
undBambergerOberbürger-
meisterAndreasStarkebetonte:
„DiesistdieeinmaligeChance,
mitFördermittelndesBundes
undderUnterstützungdesWas-
serstraßen-undSchifffahrts-
amtesNürnbergeinedirekte
Fahrradverbindungzwischen
BambergundNürnbergzu
schaffen.Hiergehtesnichtnur
umeinweiteresFreizeitangebot
fürunsereBürgerinnenund
Bürger,sondernganzkonkret
auchumeineumweltfreundliche
Mobilitätsalternativefüralle
Berufspendler.“

Fairtrade Stadt. Währendder„Fai-
renWoche“habenzehnSchü-
lerinnendesE.T.A.Hoffmann-
GymnasiumsanderAktion„Fair
Challenges“teilgenommen:Die
Jugendlichenhabendabeiauf
digitalemWegfünfAufgabenzu

einemnachhaltigenLebensstil
bearbeitetundbeantwortet.

BürgermeisterundKlima-
referentJonasGlüsenkamp
gratuliertedenTeilnehmerinnen
persönlichimWeltladeninder

Kapuzinerstraße10.„Ichmöchte
michbedanken,dassihrdiefaire
WochemitLebengefüllthabt
undeuerWissennunauchan
andereSchülerinnenundSchü-
lerweitervermittelt.“

DieFairtrade-GruppedesE.T.A.
Hoffmann-Gymnasiumshatim
Zugeder„FairChallenges“eine
Info-Grafikerstellt,einGericht
ausdemRezeptheftderFairen
Wochenachgekochtodersich
aneinerKleidertauschaktion
beteiligt.EineAufgabebestand
außerdemdarin,einQuizzuei-
nemnachhaltigenundgerechten
Lebensstilzubeantworten.Die
Fragenacheinerinspirieren-
denPersonbeantwortetendie
SchülerinnenmitdemNamen
ihrerengagiertenLehrerin
ClaudiaZellmann.Diesefreute
sichebensoüberdiegute

PlatzierungwieKlausAchatzy,
ehrenamtlicherMitarbeiterim
WeltladensowieMitgliedder
SteuerungsgruppeFairtrade-
StadtBamberg,undSchulleiter
MarkusKnebel.

Deutschlandweithattensich
etwa100Gruppenandem
Wettbewerbbeteiligt.Derdritte
Platz,dendieBambergerinnen
belegen,istmit100Eurodotiert.
ImWertdiesesBetragesstattete
derWeltladendieSchülerinnen
mitWarenfüreinfairesFrüh-
stückspaketaus.

DieFaireWocheistmitrund
2.000Veranstaltungendiegrößte
AktionswochedesFairenHan-
delsinDeutschland.Siefandin
diesemJahrunterdemMotto
„Fairstattmehr“vom11.bis
zum25.Septemberstatt.

Startschuss für den  
Metropol-Radweg  
Bamberg – Nürnberg
OBStarkeundLandratübernehmenKoordination

Schülerinnen bei „Fair Challenges“ vorne dabei 
Fairtraide-GruppedesE.T.A.Hoffmann-GymnasiumsbelegtbundesweitdrittenPlatz

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der KickOff-Veranstaltung „Radweg 
Bamberg-Nürnberg“ am 12. Oktober vor dem Tagungsort am Bamberger Theater. 
Mitten unter ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern als Fünfter von links, 
Bambergs OB Andreas Starke, und als Fünfter von rechts, Landrat Johann Kalb, die 
die Federführung im Radweg-Projekt Bamberg-Nürnberg übernommen haben. 

Lehrerin Claudia Zellmann und Schulleiter Markus Knebel mit der Fairtrade-Gruppe 
des E.T.A.Hoffmann-Gymnasiums sowie Klaus Achatzy vom Weltladen und 
Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (v.l.).
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Bürgerinformation. VordemHin-
tergrundderDiskussionenum
einmöglichesBaugebietim
GaustadterJungkreuthatjetzt
einunabhängigesIngenieurbüro
einGutachtenzurWassergewin-
nungausalternativenBrunnen-
standorteninGaustadterstellt.
DieStudiewurdeinderSitzung
desBau-undWerksenatsam
14.Oktobervorgestellt.
MitBlickaufdieHerausforde-

rungen,inZeitendesKlimawan-
delsdieTrinkwasserversorgung
sicherzustellen,sagtOberbür-
germeisterAndreasStarke:„Die
VersorgungderBürgerschaft
mitausreichendemundvor
allemgesundenTrinkwasser
hatfürmichoberstePriorität.
DeswegengehtGründlichkeit
vorSchnelligkeit.Nachder
InformationdesStadtratesist
eswichtigundnotwendig,eine

öffentlicheBürgerinformation
durchzuführen.“
DieBürgerinformationsveran-
staltungwirdunterEinhaltung
dergeltendenCorona-Bestim-

mungenamDonnerstag,29.
Oktober,um17.00UhrvorOrt
imGebietJungkreutinGaustadt
(TreffpunktEckeKrötleinstraße/
Vogtstraße)stattfinden.

Bamberg plastikfrei. SeitzweiJah-
rengibtesbereitsdenBambe-
cher.EinMehrwegsystemfür
GetränkebechertogoinBam-

berg.InitiiertwurdedasProjekt
durchMitgliederderBamber-
gerGrünenunddesVereins
CHANGE-Chancen.Nachhaltig.
Gestalten.Rund30Standorte
bietendenverschließbaren
Mehrwegbecheran.Gegeneine
einmaligeNutzungsgebührvon4
EurokannderBechererworben
undbeijederteilnehmenden
Gastronomiewiedergegeneine
Pfandmarkegetauschtwerden.
DurchdasMehrwegsystemsoll
unnötigerEinwegmüllinBam-
bergvermiedenwerden.Zweibis
dreiMillionenBecher,schätzt
dieInitiative,werdenjährlichin

Bambergweggeworfen–meist
nichtrecyclebar.Damitder
Kreislaufauchfunktioniert,ist

eswichtig,denBecherzeitnah
wiedergegeneinePfandmarke
zutauschen.

Trinkwassergewinnung hat oberste Priorität
Bürgerinformationsveranstaltung„Jungkreut“am29.Oktober

Bambecher statt Wegwerfbecher
SerieTippszurPlastikvermeidung

Umwelt-Termine
Gelber Sack
26.10. Bezirk 4–6
27.10. Bezirk 10–12
02.11. Bezirk 1–3
03.11. Bezirk 7–9

Altpapier
27.10. Bezirk 10
28.10. Bezirk 11
29.10. Bezirk 12
03.11. Bezirk 1
04.11. Bezirk 2
05.11 Bezirk 3

Kostenlose Energieberatung  
durchdieKlima-undEnergieagenturinZusammenarbeitmitdemVerein
EnergieberaterFrankene.V.
Anmeldung:Tel.095187-1724oder095185-554

Mobilität. AmKranenundin
derKapuzinerstraßewirdes
künftigzweiStellplätzefür
Lastenfahrrädergeben.„Ein
weitererSchrittaufdemWeg,
denUmstiegaufemissionsfreie
Transportmittelzuerleichtern
unddieFahrradstadtBamberg
voranzubringen“,kommentierte
BürgermeisterJonasGlüsen-
kampdieEntscheidungnachder
SitzungdesMobilitätssenates
am7.Oktober.

„EinLastenradistdieumwelt-
undklimafreundlicheAlternative
zumTransportvonEinkäufen.
AberinderInnenstadtsind
Parkplätzeknapp.DieSchaffung
vongeeignetenStellplätzenist
daherwichtig,umdieNutzung
dieserRäderzuerleichtern“,
betontederReferentfürKlima

undMobilität.„Wasmichsehr
freut;dassausderdiesjährigen
STADTRADELN-Aktiondafür300
Eurogespendetwurden.“

AufeinemgängigenPkw-
Parkplatzkönnendreischräg
gestellteLastenfahrradstellplät-
zeeingerichtetwerden.Dafür
werdenBügelangebracht.Ein
eigenesVerkehrsschildweistzu-
demdaraufhin,dassdieFläche
lediglichvonLastenfahrrädern
genutztwerdendarf.„Dem-
nächstkönnenalsoinderInnen-
stadt6Lastenräderparken“,so
Glüsenkamp.

AmKranenwerdendieStellplät-
zedirektimAnschlussandenso
genannten„CarBikePort“,ei-
nemAbstellplatzfürFahrräder,
eingerichtet.InderKapuziner-

straßeentstehtdieParkfläche
aufHöhederHausnummer13.
UnmittelbarinderNähebefin-
detsichdasKaffeehaus„Krumm
&Schief“,wodasLastenfahr-

rad„Hans“desProjekts„Freie
LastenräderfürBamberg“von
denBürgerinnenundBürgern
ausgeliehenwerdenkann.

Bamberg bekommt Lastenfahrrad-Parkplätze 
BürgermeisterGlüsenkamp:einweitererSchrittzurVerkehrswende

Am Kranen werden die Stellplätze direkt im Anschluss an den so genannten  
„Car Bike Port“ eingerichtet.
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Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Personen beschränkt. 
Ein Anmeldung unter buergerbeteiligung@stadt.bamberg.de 
ist daher unbedingt erforderlich.  
Dabei ist auch eine Telefonnummer anzugeben für den Fall 
einer kurzfristigen Absage der Veranstaltung.



RATHAUSJOURNAL20·2020|23.10.202010

LEBEN IN BAMBERG

Gesundheit. Abdem26.Oktober
beginntinderRegionBamberg
dieImpfwochezurGrippe-
schutzimpfung.DieGesund-
heitsregionPlusBamberg,die

SozialstiftungBamberg,der
ÄrztlicheKreisverbandBam-
berg,dieGesundheitsregion
BambergunddieGemeinnützige
Krankenhausgesellschaftdes

LandkreisesBambergmbH
appellierenausdiesemAnlass
besondersanMenschenaus
Risikogruppen.

DieImpfungenkönnen–wiege-
wohnt–indenHausarztpraxen
durchgeführtwerden.Außerdem
kannmansichimehemali-
genNetto-MarktinScheßlitz
(Oberend32)zufolgendenZeiten

impfenlassen:MontagbisDon-
nerstag,14bis18Uhrundam
Freitagvon14bis16Uhr.

Selbstverständlichistauch
nachdem30.Oktobernocheine
ImpfunginderHausarztpraxis
möglich.DaraufmachtDr.Georg
Knoblach,ErsterVorsitzender
desÄrztlichenKreisverbands
Bamberg,aufmerksam.

Grippe-Impfwoche startet
GemeinsamerAufrufbesondersanMenschenausRisikogruppen

Literatur. Gleich vier Publikationen stellte das umtriebige Bamberger Autoren-Duo 
Andreas Reuss (m.) und Stefan Fröhling (l.) kürzlich im Rathaus Maxplatz Ober- 
bürgermeister Andreas Starke vor: Zum einen die Neuauflage der Bamberg-Ausga-
be der DuMont-Reihe „DuMont direkt“ und den ganz neuen Bildband „Die 
unterschätzten Städte Deutschlands“ aus dem gleichen Verlagshaus. Ganz neu im 
Erich Weiß Verlag erschienen ist auch ein Heftchen unter dem Titel „Ich waas fai 
nedd“ mit humorvollen Mundart-Gedichten von Stefan Fröhling zum Thema 
Corona. Und schließlich stellte Andreas Reuss dem OB einen Sammelband der 
Bayerischen Staatszeitung mit seinem Beitrag über die Stadt Nürnberg und ihren 
Umgang mit der NS-Vergangenheit vor.
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„Ich waas fai nedd“ 
              … und anderes 

Gedenken zum  
Volkstrauertag  
KeinezentraleVeranstaltung,sondernstilles
GedenkenamSonntag,15.November

Volkstrauertag. LeiderkannangesichtsderCorona-Pandemie,
steigenderInfektionszahlenundmitRücksichtaufdieGesundheit
derBevölkerungindiesemJahrdieGedenkstundezumVolks-
trauertagamBambergerFriedhofnichtinderüblichenForm
stattfinden.WirbittendafürumIhrVerständnis!

DieStadtBamberglädtjedochalleBürgerinnenundBürgerein,
amVolkstrauertagzwischen8.30und17.00Uhr,amEhrenmalim
FriedhofHallstadterStraßeinStillederOpferderbeidenWelt-
kriege,derHeimatvertreibungunddernationalsozialistischen
GewaltherrschaftzugedenkenundgleichzeitigaucheinZeichen
fürVersöhnung,Verständigung,FriedenundFreiheitzusetzen.
GernekönnenmitgebrachteGrablichterentzündetundvordem
Ehrenmalabgestelltwerden.

AndreasStarke
Oberbürgermeister

Die zentrale Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, die 
traditionell unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten steht, 
beginnt um 13.30 Uhr und wird vom ZDF direkt übertragen.

Dr. Susanne Paulmann, Fachbereichsleitung Gesundheitswesen im Gesundheitsamt, 
impft Landrat Johann Kalb. OB Andreas Starke bekommt seine Spritze von Dr. Georg 
Knoblach, Erster Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Bamberg (v.l.).
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Bitte bringen Sie in jedem Fall Ihren Impfpass und  
Ihre Versichertenkarte mit.

KOMMEN SIE  
DER GRIPPE ZUVOR.

IMPFWOCHE
26.10. - 30.10.2020 

Oberend 32, 96110 Scheßlitz 
(ehemaliger Netto-Markt)

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Freitag 14:00 - 16:00 Uhr

Schützen Sie sich mit der Grippeschutzimpfung.  
Besonders als Risikopatient(in).

HAUSARZTPRAXEN
Die Grippeschutzimpfung kann auch - wie gewohnt - zu den jeweiligen  

Sprechzeiten in den Hausarztpraxen durchgeführt werden.
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Familien. Das
diesjährige
Ferienpro-
grammstand
imZeichen
derCorona-
Pandemie
undeinem
gleichzeitigen
personellen
Wechsel:Se-
bastianWeh-
nerverantwor-
tetfortandie
Kommunale
Jugendarbeit
derStadtund
damitauch
dasBamber-
gerFerienpro-
gramm.

Erfreulicher-
weisekonnten
insgesamt132
verschiedene
Angebotevon36regionalen
VeranstalternüberdasFerien-
programmheftbeworbenund
aufwww.fepronet.de/bamberg
eingestelltwerden.Neuauf
demPortalregistrierthaben
sichüber500Familien,umihre
KinderbeiverschiedenenAnge-
botenanzumelden.ImVergleich
zumvergangenenJahrhaben

trotzderEinschränkungenmit
1.145nahezugleichvieleKinder
undJugendlichendieKursein
denSommerferienwahrgenom-
men.Nur16Kursemusstenauf-
grundvongeringerTeilnehmer-
zahloderKrankheitabgesagt
werden.Dassprichtdafür,dass
dieNachfrageansportlichen,
abenteuerlichenoderkreativen

AktivitätenindenSommerferien
nachwievorgroßistunddas
BambergerFerienprogramm
einenhohenStellenwertbeider
Bevölkerunggenießt.

EinherzlichesDankeschönrich-
tetsichanalleVeranstalterdes
Ferienprogramms.Siehaben
sichimVorausundinverant-

wortungs-
vollerWeise
Gedankenum
einesichere
Durchführung
gemachtund
schlussendlich
dieEntschei-
dungtreffen
müssen,die
eigenenKurse
imRahmen
eigenerHygi-
enekonzepte
stattfinden
lassenzukön-
nen,odersie
bedauerlicher-
weiseabsagen
zumüssen.
Nurdurchdas
großeEnga-
gementder
Veranstalter
konnteauchin
diesemJahr

fürdieKinderundJugendli-
cheninBambergeinabwechs-
lungsreichesundspannendes
Programmgestaltetwerden.

DasFerienprogramm-Teamder
StadtBambergstecktbereitsin
denVorbereitungenundblickt
gespanntaufdasFerienpro-
gramm2021!

Corona. Oberbürger-
meisterAndreasStarke
undweitereBürger-
meisterinnenund
Bürgermeisterausganz
Deutschlandhabenan
einerinternationalenVi-
deokonferenzmitMoshe
Lion,demBürgermeis-
terJerusalems,teilge-
nommen.Starke:„Der
Erfahrungsaustauschist
wichtig,umdierich-
tigenEntscheidungen
inderCorona-Krisezu
treffen.“

DasThemadesdigitalen
Treffenswar„Covid-19:
WieBürgermeisterin
DeutschlandundIsrael
dieKrisemeistern“.

Veranstalterwar
die„Jerusalem
Foundation“,und
Schirmherrin
desGesprächs
überLänder-
grenzenhinweg
warFrauDr.
h.c.Charlot-
teKnobloch,
Präsidentinder
Israelitischen
Kultusgemeinde
Münchenund
Oberbayern.

Jerusalemsak-
tuellerBürger-
meister,Moshe
Lion,beschrieb
seinePosition
unddieseiner

Kollegenso:„WirBürgermeister
fühlenunswieVäterundMütter
sehrvielerKinder.Wirsorgen
unsumunsereBürgerinnenund
Bürger.“

AuchOberbürgermeisterAnd-
reasStarkebetonteinseinem
Redebeitrag:„DerSchutzder
Bevölkerungstehtbeiunsan
ersterStelle.“Gleichwohlgelte
es,dieWirtschaftanzukurbeln
unddielokaleKulturzuunter-
stützen.WiediesunterCorona-
Bedingungenmöglichseinkann,
darübertauschtensichdieTeil-
nehmerinnenundTeilnehmer
derVideokonferenzgemeinsam
aus.Weiterhingingesum
möglicheAuslöserfürsteigende
InfektionszahlenvorOrtunddie
SituationandenSchulen.

Über 500 Familien profitierten 
PositiveBilanzbeimFerienprogrammderStadtBamberg2020

Videokonferenz mit Jerusalems Bürgermeister 
InternationalerAustauschzumUmgangmitderCorona-Krise

Plätze standen in den Sommerferien, 
im Rahmen des Ferienprogramms, ins-
gesamt zur Verfügung

Stunden, waren bei 2 Ferienprogrammange-
boten Assistenzkräfte im Einsatz und förderten 
auf diese Weise die Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung

verschiedene Veranstaltungen, 
von sportlichen Aktivitäten bis hin zu 
abenteuerlichen oder kreativen Baste-
laktionen, standen zur Auswahl

Plätze wurden tatsächlich von 
Kindern und Jugendlichen belegt, 
davon wohnen 69 % in der Stadt 
Bamberg

2.063

95

55

1.145

36

6

30

1.179

132

Anbieter, bei welchen die 
Angebote direkt über das Fe-
rienprogrammportal buchbar 
waren

Stunden wurden in den Ferien  
Angebote für Kinder und Jugend-
liche durchgeführt

Seiten umfasste das gedruckte Ferien-
programmheft 2020, welches u.a. in Schu-
len, Kindergärten und durch verschiedene 
Träger verteilt wurde

regionale Anbieter beteiligten sich 
2020 mit ihren Veranstaltungen am Ferien-
programm der Stadt Bamberg

Anbieter, bei welchen die Anmel-
dung für die Veranstaltungen über ei-
gene Ansprechpartner/innen erfolgte

2020

Sommerferienprogramm 
der 

Stadt Bamberg

651
Mädchen            und              Jungen

494
besuchten die Ferienprogrammangebote

519
Familien haben sich 2020 für das 
Ferienprogramm der Stadt Bamberg auf 
dem Buchungsportal www.fepronet.de/
bamberg registriert
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Anerkennung. DurchdieCorona-
Pandemiewurdenundwerden
diezirka1.000Mitarbeiterinnen
undMitarbeiterderBamberger
Pflege-undBehinderteneinrich-
tungenzusätzlichstarkbelastet
–soistaufgrunddesaktuellen
Infektionsgeschehensnichtaus-
zuschließen,dassderBesuch
vonEinrichtungenwiederstark
eingeschränktwerdenmuss.
DeshalbhatderFinanzsenat
beschlossen,ihnenalsAnerken-
nungfürdieaußergewöhnliche
LeistungjeweilseineGeschenk-
taschezukommenzulassen.
OberbürgermeisterAndreas
StarkeundBürgermeisterJonas
Glüsenkampoblagesnun,
dieerstenGeschenktaschen
symbolischdenjeweiligen
Einrichtungsleiterinnenund
-leiternimGroßenSitzungssaal
desRathausesamMaxplatzzu
überreichen.

StarkedanktealleninBam-
bergtätigenPflegekräftenfür

ihrenEinsatz.Erwolltedie
„BambergerGeschenkta-
schen“als„GestedesDan-
kesundderöffentlichen
Anerkennung“verstanden
wissen.Glüsenkampist
inseinerFunktionals
ReferentfürSozialesdabei,
alleTrägervonPflege-und
Behinderteneinrichtungen
zubesuchenundGe-
sprächeüberdieaktuelle
SituationinderPflege
zuführen.Ihmistesein
Anliegen,„vondendirekt
Beteiligtenzuerfahren,wie
siedieSituationwahrneh-
menumdarauspolitische
Handlungsschlüssezu
ziehen“,erklärteerbeider
Übergabe.

JedeGeschenktascheenthält
zweiBocksbeutelmitSilvaner
ausdem„BambergerStiftsgar-
ten“amMichaelsberg,einen
Gutscheinüber30Eurofürden
EinkaufindenStiftslädender

BürgerspitalstiftungBamberg
undfünf„City-Schexs“im
WertvonjezehnEuro.Finan-
ziertwerdendieTaschenaus
MittelnderAntonistift-Stiftung,
derParitätischenWohltätig-
keitsstiftung,derHauptmann-

Max-Beckstein-Stiftung,der
Edgar-Wolf’schenStiftungund
derSchwesternhaus-Stiftung.
DieseStiftungenfördernunter
anderemdieAltenhilfeunddie
HilfefürBedürftigeinnerhalb
derStadtBamberg.

Schöne Anerkennung für Pflegende
Stadtspitzeübergab„BambergerGeschenktaschen“anPflegekräfte

Oberbürgermeister Andreas Starke überreicht Jutta Weigand, Geschäftsführerin der 
Altenhilfe gGmbH der Sozialstiftung Bamberg, eine „Bamberger Geschenktasche“. 
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Infekt-Sprechstunden  
in Bereitschaftspraxen
Gesundheit. VielleichtkennenSiedasPrinzipder„Infekt-Sprech-
stunde“schonvonIhremHaus-oderFacharzt.Hiergehtesum
dieSicherheitderMenschenineinerArztpraxis,diederPatienten
aberauchdesmedizinischenPersonals.ZumSchutzallerwerden
dahernunauchindenBereitschaftspraxenderRegion,Bam-
berg,BurgebrachundScheßlitz,ebenfallsInfekt-Sprechstunden
eingeführt.

DiesefindenzumEndeeinesBehandlungsabschnittesstatt.An
WochentagenzumSchlussderSprechstunde,anWochenenden
undFeiertagenmittagsundabends.

Bamberg  WochenendeundFeiertag14.00–15.00Uhrund
20.00–21.00Uhr,wochentags20.00-21.00Uhr

Burgebrach  WochenendeundFeiertag11.30–12.00Uhrund
18.30–19.00Uhr,Mittwoch18.30–19.00Uhrund
Freitag19.30–20.00Uhr

Scheßlitz WochenendeundFeiertag14.00–15.00Uhrund
20.00–21.00Uhr,Mittwochund
Freitag19.00–20.00Uhr

DieZeitenwerdendemInfektionsgeschehenderRegion
angepasst.
Unbedingt erforderlich ist, dass sich jeder Patient mit  
Symptomen eines Infektes vorher telefonisch anmeldet.
(Bamberg09517002070,Burgebrach0954688888,
Scheßlitz095427743855)

OB in der  
Wunderburgschule 

Schulen. Wie oft waren Sie schon Bürgermeister? Wie sieht es in Ihrem Büro aus? 
Gibt es im Stadtrat auch mal Streit? Sind Sie manchmal auch noch aufgeregt, wenn 
Sie zu einem Termin gehen? Die Kinder aus der Klasse 4 b der Wunderburgschule 
haben kürzlich Oberbürgermeister Andreas Starke mit vielen kreativen Fragen 
„gelöchert“. Und der OB hatte Spaß daran, sie alle zu beantworten. Er war auf 
Einladung der Schule in die Wunderburg gekommen, wo die 4. Klassen der 
Grundschule in diesem Schuljahr das Thema „Demokratie und Gesellschaft“ 
behandeln. Der Oberbürgermeister klärte darüber auf, welche Aufgaben die 
Stadtverwaltung und der Stadtrat haben. Und er verriet auch, wann er manchmal 
noch ein bisschen aufgeregt ist: vor Trauungen, die er als Standesbeamter 
durchführt. Die Kinder ihrerseits überreichten dem OB am Ende auch einen 
„Wunschzettel“. Auch wenn er nicht versprechen konnte, alle Wünsche zu 
erfüllen, werden sie doch alle geprüft und auf jeden Fall beantwortet!
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Auszeichnung. Dr.BirgitDietzist
fürihreForschungundArbeit
füreinealters-unddemenz-
sensibleArchitekturundihr
bürgerschaftlichesEngagement
mitderVerdienstmedailledes
VerdienstordensderBundesre-
publikDeutschlandausgezeich-
networden.Oberbürgermeister
AndreasStarkehändigteihrdie
MedailleimRahmeneinerFeier-
stundeimRokokosaaldesAlten
Rathausesaus.

„SieleistenseitvielenJahren
Großartiges“,lobtederOB.
ZuersthoberihrEngagement
fürdieälterwerdendeGesell-
schafthervor,überschriebenmit
„Architekturfüralle“.FürÄltere
undinsbesondereanDemenz
Erkranktekommeesdaraufan,
wieesumdiegebauteUmwelt
bestelltist:Klarstrukturierte
Räumehelfen,währendein
ÜbermaßanFarbenundGe-
genständendieDesorientierung
verstärkt.„AlsGründerindes
BayerischenInstitutsfüralters-
unddemenzsensibleArchitektur
forschen,lehrenundberaten
Sie.AlsPartnerinvon,dietz
healthcarefacilities‘bauenSie
fürebendieseMenschenund

setzensichfürsie,
derenAngehörigeund
auchPflegendeinver-
schiedenennationalen
undinternationalen
Gremienein“,würdigte
Starke,derebensoih-
renLehrauftragander
TechnischenUniver-
sitätMünchenundihr
Buch„Demenzsensible
Architektur.Planen
undgestaltenfüralle
Sinne“hervorhob.
DesWeiterenlobteder
OBihrEngagement
fürdieBürgerschaft
unddievielenImpul-
se,dieDr.BirgitDietz
Bamberggegebenhat.
DazuzählteStarke
ihreRolle„alsFrauderersten
Stunde“beiderGründungdes
Weltkulturerbelaufsundihren
EinsatzfürdasBambados.
Eingebrachthabesiesichzudem
beidenFreundendesInterna-
tionalenKünstlerhausesVilla
Concordia,beimFörderverein
SommerOperBamberg,beider
FrauenkommissionderErzdi-
özeseBamberg,beimVerein
KunstraumJETZT!undbeider
StiftungWelterbeBamberg.

DieEhefrauundMuttervonvier
Kindernwardarüberhinaus–
von2002bis2008undvon2014
bis2016–MitglieddesBamber-
gerStadtrates.„HierhabenSie
Spurenhinterlassen,dieheute
nochsichtbarsind“,würdigteder
OB.Als„absoluteHerzensange-
legenheit“bezeichneteerihreIn-
itiative„AufdiePlätze…!“,aufdie
dieUmgestaltungdesWilhelms-
platzesundeinLichtkonzeptfür
Bambergzurückgehe.

DieGeehrtehobinihrenDan-
keswortendenTeamgedanken
hervor.Erfolgstellesichdann
ein,wennalleaneinemStrang
zögenundihreunterschiedli-
chenTalenteundIdeenfürein
gemeinsamesZieleinbrächten.

DeshalbgebühredieAuszeich-
nungauchallenMitstreiterinnen
undMitstreitern,denehemali-
genStadtratskolleginnenund
-kollegensowiederFamilie.

Städtepartnerschaften. Zueinem
AntrittsbesuchbeiOberbürger-

meisterAndreasStarketrafsich
dieneugewählteVorstandschaft

desDeutsch-Französischen
Clubsmitihrem1.Vorsitzenden
Dr.KaiNonnenmacher,Michaela
Pöhlau,2.Vorsitzende,sowie
KassierDr.BennoBerschin.

DerDeutsch-FranzösischeClub,
derbereitsseit1976besteht
undnachdemplötzlichenTod
derlangjährigenehemaligen
VorsitzendenMonikaFischer
imJahr2017im„Dornröschen-
schlaf“versank,willmitder
neuenVorstandschaftwiederals
festerBestandteilinderVereins-
landschaftderStadtBamberg
verankertsein.

„DieinternationalenClubs
tragenunsereStädtepartner-
schaftenmaßgeblichmit“soder
Oberbürgermeister„daherfreut
esmichbesonders,dassesim
Jahrdes50-jährigenPartner-

schaftsjubiläumsmitRodez
gelungenist,denDeutsch-
FranzösischenClubwiederzu
beleben“.

NochindiesemJahrwillder
neueVorstandeineMitglieder-
versammlungeinberufen,um
dasVeranstaltungsprogramm
unddieAngebotevorzustellen.

ZusätzlichlädtderVereindie
BambergerinnenundBamber-
gerein,diesichfürFrankreich
unddieStädtepartnerschaftin-
teressieren,eineMitgliedschaft
überdieHomepagedesVereins
(www.dfg-bamberg.de/ueber-uns/
mitgliedschaft)zubeginnenund
somitdenAustauschunddie
Völkerverständigungzwischen
DeutschenundFranzosenzu
unterstützen.

Bundesverdienstmedaille für Dr. Birgit Dietz
HoheEhrungfürvielseitigesbürgerschaftlichesEngagement

Fester Bestandteil des Vereinslebens
NeueVorstandschaftdesDeutsch-FranzösischenClubsstelltesichvor

Dr. Birgit Dietz ist von Oberbürgermeister Andreas Starke mit der Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Oberbürgermeister Andreas Starke, Dr. Kai Nonnenmacher, 1. Vorstand, dahinter  
Dr. Benno Berschin, Michaela Pöhlau, 2. Vorsitzende, Brigitte Riegelbauer (v.r.n.l.).
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Multireligiöse Gedenkfeier entfällt
AlljährlichgedenktdieStadtBambergihrerVerstorbenen,GefallenenundVermissten

am2.November(Allerseelentag)ineinermultireligiösenGedenkfeier
imZeltderReligionen.

AufgrunddesaktuellenInfektionsgeschehensinZusammenhangderCovid19-Pandemie
istdiesindiesemJahrleidernichtindergewohntenWeisemöglich.

AlleStadtratsmitglieder,MitbürgerinnenundMitbürgersowieRuheständlerderStadt
BambergundihreAngehörigenwerdendahergebeten,indiesemJahrderVerstorbenen

individuellzugedenkenundsoihreVerbundenheitzumAusdruckzubringen.

DieStadtBambergbittetumBeachtungundVerständnisfürdieseVorgehensweise.

Totentafel 2019 · 2020
23.10.2019 Leo Feyler,ehemaligerMitarbeiter,StadtwerkeBamberg
28.10.2019 Herbert Beßler,TechnischerAmtsrata.D.,Immobilienmanagement
31.10.2019 Helmut Meyer,TechnischerOberamtsrata.D.,Stadtplanungsamt
28.11.2019 Oskar Leuxner,TechnischerAmtsrata.D.,Rechnungsprüfungsamt
11.12.2019 Wolfgang Wußmann,Stadtrat
28.12.2019 Klaus Dütsch,Mitarbeiter,StadtwerkeBamberg
30.12.2019 Ernst Straub,ehemaligerMitarbeiter,

LeiterdesAmtesfürInformationstechnikundDigitalisierung
07.01.2020 Helmut Schrenker,ehemaligerMitarbeiter,Bürgermeisteramt
15.01.2020 Gilbert Blechschmidt,ehemaligerStadtrat
17.01.2020 Irene Hottelmann-Schmidt,ehemaligeStadträtin,Stadtmedaillenträgerin
19.01.2020 Alfred Römer,Studiendirektora.D.,Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule
03.02.2020 Karin André-Kuhnert,Amtsrätina.D.,AmtfürsozialeAngelegenheiten
12.02.2020 Margareta Schmidt,Stadtmedaillenträgerin
13.02.2020 Käthe Reichelt,EhefraudesAltbürgermeisters
13.03.2020 Peter Dengler,Inspektor,Personal-undOrganisationsamt
25.03.2020 Wolfgang Jungkunz,Oberamtsrata.D.,ZentraleAltenheimverwaltung
31.03.2020 Horst-Dietrich Förster,ehemaligerStadtrat
05.04.2020 Heinrich Grafberger,Oberverwaltungsrata.D.,LeiterdesStadtjugendamtes
11.04.2020 Hans Hering,Bürgernadelträger
21.04.2020 Edith Bausch,GründerinderEdith-und-Erhard-Bausch-Stiftung
09.05.2020 Ottmar Röckelein,Mitarbeiter,Entsorgungs-undBaubetrieb
19.05.2020 Heinrich Köberlein,ehemaligerStadtrat
29.05.2020 Ekkehard Röbke,ehemaligerMitarbeiter,Tourismus&KongressService
01.06.2020 Heinz Neumann,Oberbrandmeistera.D.,

AmtfürUmwelt-,Brand-undKatastrophenschutz
06.06.2020 Elisabeth Beuschel,Fachoberlehrerina.D.,Graf-Stauffenberg-Realschule
12.06.2020 Mohamed Hédi Addala,Stadtmedaillenträgerundehemaliger

VorsitzenderdesMigranten-undIntegrationsbeiratsderStadtBamberg
24.06.2020 Peter Baser,ehemaligerMitarbeiter,Entsorgungs-undBaubetrieb
29.06.2020 Walter Philipp,ehemaligerMitarbeiter,AmtfürBildung,SchulenundSport
19.07.2020 Franz Hollfelder,ehemaligerMitarbeiter,FachbereichBaurecht
22.07.2020 Wolfgang Böhmelt,Bürgernadelträger
03.08.2020 Gertrud Betz,ehemaligeMitarbeiterin,Ordnungsamt
07.08.2020 Marianne Römer,Bürgernadelträgerin
18.08.2020 Magda Greese,Bürgernadelträgerin

Friedhofs-
regelung an 
Allerheiligen 
und Aller-
seelen

FürAllerheiligen(Sonntag,
1.November2020)undAller-
seelen(Montag,2.November
2020)geltenindenstädtischen
Friedhöfenfolgendebesondere
Regelungen:

•DieFriedhöfesindam1.No-
vembervon6.00bis18.00Uhr
undam2.Novembervon
7.00bis18.00Uhrgeöffnet.

•AndiesenTagensindgewerb-
licheArbeitennichterlaubt.
Lieferfahrzeugemüssenvor
8.30UhrdieFriedhöfewieder
verlassenhaben.AlleFlächen
sindvonFahrzeugenund
Handwerksgerätenfreizuhal-
ten.GewerblicheArbeitenan
Grabstättenkönnenerstwie-
derab3.Novembererfolgen.

•AbfälleundAbraumsind–wie
auchsonstüblich–indiedafür
vorgesehenenBehälterund
Muldenzugeben.Wegeund
Grabzwischenräumesindvon
AbfällenjederArtfreizuhalten.

•Fahrräderdürfenindie
Friedhöfenichtmitgenommen
werden.

AbDienstag,3.November,gel-
tenwiederdieÖffnungs-und
SchließzeitenderWintermonate
undzwarvon8.30Uhrbis
17.00Uhr.
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Für Besitzer von Photovoltaikanlagen, die bis 
zum Sommer 2017 in Betrieb genommen 
wurden, ist jetzt Ärger vorprogrammiert, 
wenn ihre Anlage nicht bis zum 31. Januar 
im zentralen Marktstammdatenregister der 
Bundes¬netzagentur (BNetzA) registriert 
worden ist. Sie riskieren nicht nur ein Buß-
geld, sondern laufen auch Gefahr, dass sie 
die Einspeisevergütung verspätet oder gar 
nicht erhalten. 

Für neuere Anlagen gelten strengere Fristen: 
hier verlangt der Gesetzgeber, dass die Anla-
gen binnen eines Monats nach der Inbetrieb-
nahme der Bundesnetzagentur gemeldet 
werden. Betroffen sind sowohl Betreiber von 
großen Windparks, als auch Hausbesitzer mit 
kleinen Solaranlagen oder Batteriespeichern. 
Die Registrierung ist selbst dann verpflich-

tend, wenn die 
Anlage bereits in 
andere Register der 
Bundesnetzagentur 
eingetragen wurde, 
denn eine automa-
tische Übernahme 
der Daten erfolgt 
aus datenschutz-
rechtlichen Gründen 
nicht. 

Die Energieberater 
der Stadtwerke 
Bamberg helfen 
Besitzern von 
Photovoltaikanlagen 
bei der fristgerechten und rechtskonformen 
Eintragung in das Register. 

www.stadtwerke-bamberg.de/ 
energieberatung.

Die Stadtwerke Bamberg haben den großformatigen vierspaltigen 
Planer mit Ansichten der Stadt und dem Landkreises Bamberg neu 
aufgelegt und um interessante Informationen rund um regionale 
Zukunfts- und Innovationsthemen bereichert. Kunden können 
ihn kostenlos – und solange der Vorrat reicht – im Servicezentrum 
im Rathaus am ZOB, im Bambados und am Margaretendamm 28 
mitnehmen. 

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zö-
gern die Menschen, Bus und Bahn zu fahren. 
Um bis zu 80 Prozent sind die Fahrgastzahlen 
zurückgegangen. Die Stadtwerke Bamberg 
nehmen die Sorgen ihrer Fahrgäste ernst. 
Deshalb nehmen sie die Kunden mit hinter 

die Kulissen des Verkehrsbetriebs und zeigen, 
was sie tun, um die Hygiene in den Bussen 
sicherzustellen. Außerdem haben sie sich mit 
einem Virologen unterhalten und gefragt 
„wie hoch das Ansteckungsrisiko in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln denn eigentlich 

wirklich ist“. Und sie haben ihre Fahrgäste 
gefragt, wie es ihnen beim Bus fahren aktuell 
geht. 

Alle Interviews und Videos:  
www.stadtwerke-bamberg.de/bus

Stadtwerke informieren

Einspeiser müssen ihre Solaranlage registrieren

Service

Praktischer Familienkalender 
der Stadtwerke ist wieder da

ÖPNV

Mit dem Bus fahren? Aber sicher!

Die Stadtwerke Bamberg legen im Service-
zentrum im Rathaus am ZOB beim Kauf 
einer Zeitkarte, die 31 Tage lang gültig ist, 
eine Alltagsmaske (Goschndäschla) dazu. 
Die Aktion gilt für folgende Zeitkarten und 
so lange der Vorrat reicht:

• 31-Tage-MobiCard
• 9 Uhr-MobiCard
• Solo 31
• Bamberger Einkaufskarte (31 Tage)
• Bamberger Familienkarte (31 Tage)

Jedem sei‘ Goschndäschla
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Aufgrund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern 
(BayRS 2020-1-1-I) in der zuletzt 
geänderten Fassung sowie des § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten 
Fassung, beschloss der Stadtrat der 
Stadt Bamberg in seiner Sitzung vom 
30.09.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst folgende Flurnummern bzw. 
Teilflächen (T) von Flurnummern der 
Gemarkung Bamberg:

1582, 1582/30 (T), 1582/36, 1582/53, 
1582/72, 1582/71, 1602/23 (T), 1667, 1667/1, 
1667/2, 1667/3, 1667/5, 1667/6, 1667/7, 
1667/8, 1667/9, 1667/11, 1667/12, 1667/14, 
1667/15, 1667/16, 1667/17, 1667/18, 1667/19, 
1667/20, 1667/21, 1667/22, 1667/23.

Die genaue Abgrenzung des Gel-
tungsbereiches ergibt sich aus dem 
dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 18.08.2020. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung. Er wird 
bei der Stadt Bamberg – Planungs-
amt - archivmäßig verwahrt und ist 
dort zu den Bürostunden allgemein 
zugänglich.

§ 2  Sachlicher  
Geltungsbereich

Die Satzung dient der 
Erhaltung der städte-
baulichen Eigenart, der 
Stadtgestalt, der Struktur 
sowie des Ortsbildes 
nach Maßgabe des § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
im Satzungsgebiet. Die 
gesetzlichen Vorausset-
zungen für den Erlass 
sind im Satzungsgebiet 
gegeben. Die Satzung gilt 
unbeschadet der Bestim-
mungen der Bayerischen 
Bauordnung zur Geneh-
migungspflicht baulicher 
Anlagen auch für solche 
Vorhaben, Maßnahmen 
und Anlagen, die nach 
der Bayerischen Bauord-
nung oder nach sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften 
nicht genehmigungsbe-
dürftig sind. 
 
 

§ 3  Genehmigungspflicht  
und Versagungsgründe

(1)  Im Geltungsbereich dieser Satzung 
bedürfen die Errichtung, der 
Rückbau, der Abbruch, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Vom Genehmigungsvorbehalt 
ausgenommen sind unbedeutende 
innere Umbauten und Änderun-
gen, insbesondere dann, wenn sie 
das äußere Erscheinungsbild der 
baulichen Anlage nicht verändern.

(2)  Bei Rückbau, Änderung oder 
Nutzungsänderung einer baulichen 
Anlage darf die Genehmigung 
nur versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im 
Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Anlagen das Ortsbild oder 
die Stadtgestalt prägt oder sonst 
von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist.

(3)  Die Genehmigung der Errichtung 
einer baulichen Anlage darf nur 
versagt werden, wenn das Ortsbild 
oder die Stadtgestalt durch die 
beabsichtigte bauliche Anlage 
beeinträchtigt werden würde.

§ 4 Ausnahmen
Auf die Ausnahmen nach § 174 BauGB 
wird hingewiesen.

§ 5 Zuständigkeit, Verfahren
Die Genehmigung wird durch die Stadt 
Bamberg erteilt. Ist eine baurechtli-
che Zustimmung oder Genehmigung 
erforderlich, ist mit diesem Antrag 
auch der Antrag gem. § 172 Abs. 1 Satz 1 
oder 2 BauGB zu stellen. Dies gilt auch 
wenn eine denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis erforderlich ist.

§ 6 Übernahmeanspruch
Wird die Genehmigung nach dieser 
Satzung versagt, kann der Eigentümer 
von der Stadt unter den Vorausset-
zungen des § 40 Abs. 2 BauGB die 
Übernahme des Grundstücks verlan-
gen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 
Abs. 3 und 4 BauGB sind entsprechend 
anzuwenden.

§ 7 Erörterungspflicht
Vor der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag sind mit dem Eigentü-
mer oder sonstigen zur Unterhaltung 
Verpflichteten die für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu erörtern.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB handelt, wer eine bau-
liche Anlage im Geltungsbereich dieser 
Erhaltungssatzung ohne Genehmigung 
ändert oder rückbaut.

 

Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße 
geahndet werden.

§ 9 Konkurrenzen
Genehmigungspflichten nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt.

§ 10 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage ihrer 
Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt 
Bamberg in Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bamberg unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind (§ 215 
Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 16.10.2020
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  
im Bereich „Ehemalige Koppenhof- und Holzhofkaserne“    
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Baureferent

Sachgebiet
Stadtsanierung / Stadtgestaltung

Bearb.: Arne Vielberg
Gez.:    Arne Vielberg

StadtplanungsamtBaureferat

Bamberg,  18.08.2020

Erhaltungssatzung "ehemalige
Koppenhof- & Holzhofkaserne"

Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
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Aufgrund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern 
(BayRS 2020-1-1-I) in der zuletzt 
geänderten Fassung sowie des § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten 
Fassung, beschloss der Stadtrat der 
Stadt Bamberg in seiner Sitzung vom 
30.09.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst folgende Flurnummern bzw. 
Teilflächen (T) von Flurnummern der 
Gemarkung Bamberg:

1 ,1/2, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 4/5 (T), 4/6, 
4/7, 8/11, 17/3 (T), 21/2 (T), 21/3 (T), 39, 40, 
41, 41/1, 42, 43, 43/2, 44, 49/3 (T), 49/4, 
49/5 (T), 49/8, 138/4 (T), 657 (T), 1941/3 
(T), 1941/4 (T), 2465/2, 2466, 2466/2, 
2467, 2467/2, 2468, 2468/2, 2469, 
2469/2, 2469/3, 2470, 2470/2, 2471, 
2471/2, 2471/3, 2480, 2480/1, 2480/2, 
2482, 2482/2 (T), 2482/3, 2488 (T), 2489, 
2534/2 (T).

Die genaue Abgrenzung des Gel-
tungsbereiches ergibt sich aus dem 
dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 18.08.2020. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung. Er wird 
bei der Stadt Bamberg – Planungs-
amt – archivmäßig verwahrt und ist 
dort zu den Bürostunden allgemein 
zugänglich.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
Die Satzung dient der Erhaltung 
der städtebaulichen Eigenart, der 
Stadtgestalt, der Struktur sowie des 
Ortsbildes nach Maßgabe des § 172 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 BauGB im Satzungsgebiet. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Erlass sind im Satzungsgebiet 
gegeben. Die Satzung gilt unbeschadet 
der Bestimmungen der Bayerischen 
Bauordnung zur Genehmigungspflicht 
baulicher Anlagen auch für solche 
Vorhaben, Maßnahmen und Anlagen, 
die nach der Bayerischen Bauordnung 
oder nach sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften nicht genehmigungsbe-
dürftig sind.

§ 3  Genehmigungspflicht  
und Versagungsgründe

(1)  Im Geltungsbereich dieser Satzung 
bedürfen die Errichtung, der 
Rückbau, der Abbruch, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Vom Genehmigungsvorbehalt 

ausgenommen sind unbedeutende 
innere Umbauten und Änderun-
gen, insbesondere dann, wenn sie 
das äußere Erscheinungsbild der 
baulichen Anlage nicht verändern.

(2)  Bei Rückbau, Änderung oder 
Nutzungsänderung einer baulichen 
Anlage darf die Genehmigung 
nur versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im 
Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Anlagen das Ortsbild oder 
die Stadtgestalt prägt oder sonst 
von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist.

(3)  Die Genehmigung der Errichtung 
einer baulichen Anlage darf nur 
versagt werden, wenn das Ortsbild 
oder die Stadtgestalt durch die 
beabsichtigte bauliche Anlage 
beeinträchtigt werden würde.

§ 4 Ausnahmen
Auf die Ausnahmen 
nach § 174 BauGB wird 
hingewiesen.

§ 5  Zuständigkeit, 
Verfahren

Die Genehmigung wird 
durch die Stadt Bamberg 
erteilt. Ist eine bau-
rechtliche Zustimmung 
oder Genehmigung er-
forderlich, ist mit diesem 
Antrag auch der Antrag 
gem. § 172 Abs. 1 Satz 1 
oder 2 BauGB zu stellen. 
Dies gilt auch wenn eine 
denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis erforderlich 
ist.

§ 6  Übernahme-
anspruch

Wird die Genehmigung 
nach dieser Satzung ver-
sagt, kann der Eigentü-
mer von der Stadt unter 
den Voraussetzungen 
des § 40 Abs. 2 BauGB 
die Übernahme des 
Grundstücks verlangen. 
§ 43 Abs. 1, 4 und 5 
sowie § 44 Abs. 3 und 
4 BauGB sind entspre-
chend anzuwenden.
 
§ 7  Erörterungspflicht
Vor der Entscheidung 
über den Genehmi-
gungsantrag sind mit 
dem Eigentümer oder 
sonstigen zur Unter-

haltung Verpflichteten die für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen 
zu erörtern.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB handelt, wer eine bau-
liche Anlage im Geltungsbereich dieser 
Erhaltungssatzung ohne Genehmigung 
ändert oder rückbaut.

Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße 
geahndet werden.

§ 9 Konkurrenzen
Genehmigungspflichten nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt.

§ 10 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage ihrer 
Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt 
Bamberg in Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bamberg unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind (§ 215 
Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 16.10.2020
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  
im Bereich „Geyerswörth und Altes Rathaus“   

0 10 20 30 40 50 100 m

Geyerswörthplatz

Pfarrgasse

Am
 Kranen

Herrenstraße

Herrenstraße

Balth
asargäßchen

Judenstraße

Eisgrube

Sonnenplätzc
hen

Schranne

Schranne

Sch
im

mels
ga

ss
e

Karolinenstraße

Pfahlplätzchen

Lugbank

Untere Brücke

Dominikanerstraße

Brücke

Brücke

Steg

Moli
to

rg
as

se

Unterer Stephansberg

Eisgrube

Riegelhofgasse

Concordiastraße

Mühlwörth

Obere Mühlbrücke Obere M
ühlbrücke

Clarissenw
eg

Am Zwinger

Obere Seelgasse

Dr.-Haas-Straße

Am Hollergraben

Untere Mühlbrücke

Fischstraße

Fischstraße Keßlerstraße

Hellerstraße

Prom
enadestraße

Richard-Wagner-Straße

H
ab

er
ga

ss
e

Habergasse

Austraße Mauthgasse

Obs
tm

ar
kt

Schillerplatz

Schillerplatz

Geyerswörthstraße

Lebergasse

E.T.A.-Hoffmann-Platz

Lange Straße

Lange Straße

Lange Straße

Zinkenwörth

Zinkenwörth

Schönleinsplatz

Nonnenbrücke

Nonnenbrücke

Am Kanal

Am
 Kanal

G
en

er
al

sg
as

se

W
ill

y-
Le

ss
in

g-
St

ra
ße

Obere Brücke

Alter Graben

Oberer Leinritt

Untere Seelgasse

U
nt

er
e 

Se
el

ga
ss

e

Untere Seelgasse

Sternwartstraße

O
berer Stephansberg

26

11a

15

8

10

12a

11

12

11b

5

7
9

5

7

2

2b

3

3

3

4

13

31

29
27

22

35
33

20

2a

2b

37

19

1

17

3

13

3036
a

26
28

4

13

2

14

4

2

1

6

3

17

29

18
14

16

5

30

10

7

8

11

15

24

9

32
34

7

46

4

35

31

11

2

5

13
a

2

15

5a

3

5

24

67

29

48

7

9

25

1

4

27

5

4

11
a

13a

13

3
1

9
11

7

14
12

17

5

4

11a

1

6

2a

5

1

5

9

1a

4

1b

II

St.-Nikolaus

E.T.A. Hoffmann-Gymnasium

II
F

Berufsfachschule Mariahilf

Böttingerhaus

Kindergarten

Wasserschloss Concordia

III
W

Universität

Universität

I

3

5

3a

3b

1

1

1

16

10 18

9

8

4

7

5

6

2

53

7

3

10

6

9

4

2

14

3

1

12

31

8

1

33

5

27

25

2b

14

21

UniversitätIII
F

I
F

I
F

II
F

51 3 7
11

13
9

15

19

17

6
10

42

22a

18a

21

14

8

15

18

12

16

13
11

16

18

Nonnengraben (Ludw
ig-Donau-M

ain-Kanal)

11

9

15

8

12

6

4

7

2

7

1

Stephansplatz

2

20

22

3

1

5

Landwirtschaftsschule

I

Am
t für Ländliche Entw

icklung

I
P

St. S
tephan

IIF

IF

9a

10

1a

1

8
10

19

27

13

8

7 11

23

6

12

25

4

20

10

42

1

17

18

6
7

9

6

15

5
7

F

II
W

I
F

V
S

V
P

V
P

IF

V
S

IV
S

I
F

IV
S

I
F

III
IV
S

V
S

IV
F

V
S

IF

Altes Rathaus

8

11

1a

3

8

12

10

1

4

3

1

3

6

5

5

7

3 14

An
 d

en
 S

ta
dt

m
au

er
n

3

29

6a

1

38
40

36

1

44

11

8

17

13
15

33

7

2

9

7a

5

14

2

10

16

42

11
7

5

12

16

14 15

22
24

13

11
13

22

17

15

24

20
18

22
a

16
a

9a

9

11

20

13

27

4a

24

4c

8

4b

10

16

20

22
b

6

4

2b

24
a

22

Kulturraum

VII

II

I

Bi
sc

ho
fs

m
üh

le

III

Vogtherrsche Mühle

Schneidm
ühle

II

I

53

4
21

2

2

15

4

13

11

9
11

18

3

2

7

14

5

12

16

41

1

10

6

8

37

2

20

8

3

39

9

4

6

8

5a

4

28
26

4

6

17b

3

18

9

20
22

19

24

14

1

17a

7

14

14

17

4

16

6

15a

2

12
8

10

2018

10

8

5

15

11

12

15

8

21

10

17

9

5

19

7

18a
16

14

2

6b

4a

5

6a

6

4b

2

9

161a

29

23

20

2

2d

2c

23a

20
a

17a
19

5a

17

3

4

4b
4

6
8

5

6

2a

5

10

1

5

26

3

7

28

12

1

10

8

Rathaus Geyerswörth

23

2

6

31

2a

35

10

33

1

6

6

12

6

3a

4

3
1

2

8

24

3

12 14

3

3

2a

Nonnengraben (Ludwig-Donau-Main-Kanal)

16

1

2

22

5

14a

14b

14c

3

9

5

4

5

6a

11

12

8 10

2

9

4

4

11

2a

2

1

7

8

1

2

4

14

3

1

16

12

8

10

9

9

11

Amt fü
r D

igitalisierung, Breitband und Vermessung

Brudermühle

Staa
tlic

he
s B

au
am

t Wasserwirtschaftsamt

3
9

1

16

5a

2

18 20

12

12a

22
3

1

Theatergassen

Theatergassen

Theatergassen

28
Prälat-Meixner-Platz

4

6

2

26

2

10

5

6

2

17

18

2

2a

10

2

5
3

68

13

4

1

4
8

6

I
F

I
F

W
elterbe-BesucherzentrumIII

W

IF

IF

IF

III
S

IV
W

I

3
1

3

2

5

1

1

IIIS
IV
S

E.T.A.-Hoffm
ann-Theater

II

Landwirtschaftsam
t

V
S

Sc
hw

al
be

nm
üh

le

4
6

4a

1b

15

5

4c

13

1

9

7

12

9

3

2

8

12

17

5

4

5
3

2

1

7

3

1

4

6

2

3

3

2a

2

1

1

6

5

3

4

2

1

7

7

8

9

2

6

4

10

2405

2408

2409

2404/1

2406

2404

2407

2406/2

2307

2310

2400

2400/2

23
09

2308/2

2399

2394

2393

/1
9

46/6

13

2017/23

/1
7

2030/5

2030/4

20
17

/2
5

/1
8

2017/2
4

2020/3

/1
6

2017/22

20
17

/2
1

20
17

/2
0

2017/1

2017/2

2017/3

2017/9

2017/7

2017/8

20
17

/5

2015

2016

2034/2

2030/7

2030/8

2426

2424

1893/30

1893/32

1893
/40

1893/37

1893/31

1893/41

1893
/43

1893/35

1893/36

1906/2

1893

189
3/2

1907/2

1893/4

1893
/11

1893/10

1893/19

1893/20

1893/16

1893/18

1893/17

1893/27

189
3/4

5

1893/26 1893/46

1893/44
2341/3

1974/8

1957/2

1974/7

1941

1941

1941/2

1941/3

1967

19631962

1970

1960

1964

1965

1969

1971

1967/3

20
10

/2

1967/2

1968

2009/3

1978/2

2010/6

1982

2010/7

2010/5

2010/11

2010/9

2010/10

2012

20
10

/1
4

20
10

/1
3

/8

2010/12

19
79
/1

1980

1981

1942

1944

1943

194
5

2431

242
3

2425

2433
2432

2430

243
0/2

24
34
/2

2436

2428

2434

2435

2332 2328/3

2334

2333

2328/2 2328

2397

2401

2400/5

2395

2398

2400/3

24
00
/6

2440

24
00
/4

2382

2383
2385

2384

2341/2

234
1/2

2387

2386

2390
2389

2388

2392

2391

2438

2396

2411

2377

2379

2376

2311

2312

2314

2316

2313

2315

2/6

2378

2375

2409/1

2340

2380

2381

2338

2339

2414

2412

2374

233523
34
/2

2417

2419

2337

2417
/1

2415

2336
2373

2319

2418

2421/1

2318

2416

2317

2326/2

24212326/4

2327

2420

2326/3

2324
2322

2438/3

2320

2321

2402

2326

2323

2429

2319/1

2427

2407/2

24
42

2441

2443

240
0/7

1973

1972

1973/2

1974

20
05

/2

2005/2

1974/3

4121/3

4120

40

2017

20
13

/2

38

39

3937

2035/10

2035/11

18

19
20

2035/7

2035/9

21

2035/5

17
/4

2035/3

2035/8

2035/4

20
21

/5

2021/7
2021/6

49/3

2020/2

2021

48/7

48/5

48/6

46/9

20
17

/1
1

17/
3

20
21

/8

17

10

2030

46/5

2030/2

2017/10

2022

49/8

2021/9

/1
5

2017/12

/1
4

2030/6

20
17

/1
3

2020

46/7

27

259

161

233

230

18
5

18
5/
1

16
5 164

184

234

234/2

166

178

180/2

239

2482/3

235

253

166/2

1859/4

1859/3

2

2/2

1

1/2

2/7

2/5

2449

2446

2466/2

24672467/2

2471

2469

2468

2463/1

2465/2

2468/2

2469/2

2454

2466

2458
245

2/2

2459
2453

2460

246
1/3

2452

2461

2450

1977

1976

1926

3/1

2/3

4

2/4

3

608/2

608/2
608

298
/2

298/2

29
8/
2

297 296

294

298

293

295

26
9

322
309

201

26
8

262

311

191

189

190

310

290

2035/15

2024/2

9/5

2024

2037/6 20
37

/7

2035/12

2035/14

43
/2

44

45

32

31

34/4

30

26

28

29

41

19
53

19
54 19
51

19
52

1955

1950 19481949

194
7

1946

1958 1959 19611957

22

23

25

24

21/3

21
/3

21/3

21/2

21/2

21/2

20/2

42

43

13/2

2030/3

47

13/1

41/1

2025

2023

2026

210

211

301

212

298/3

272/2

209/2

213

299

272

302

205

303/2

208

304305

306

202

303

300

270

271

209

135
137

323

136

203204

139

138
/4

138/
5

207

138/3

140

273/2

142/1

144

142

143

141/2

131/4

141

273/4

132 133

134

273

273/5

27
3/
6

261

25
9/
1

308

188

27
2/
3

265

187

264

258

263

196

257

193
192

256

195

255

183

260307

168/2
169

181

182

168

236

186

163

162

75/211
3/
1

76/2

120/1

56

110

77

53

113

121

49/4

71

73

48

49/5

49/5

49/5

72

10
4/
3

102

70

104/2

107
106

657/2

170

167

239
/2

177

253/2

239/3

173

240

254

172

180
244/2

248/2

179

239/4

248/1

197

248

174200

252

175

176

250

198

199

26
7

237 238

171

145/2

146/2
146

145

149/2

150

147

151

153
154

148

149

222

219

156

221

232

152

215

229

228

158/
2

231

159 158/5

226

158/
3

224

160

158/4

227

225

157
15
8

154/1

138/2

138

2438/4

2438/2

2439

24
71
/2

2437

2470

2469/3

2472

2474

2471/3

2470/2

2480

2476/1

2476/2
2478

2480/1

2477/3

2479

2482/2

2480/2

2480/3

2482

24
46
/2

2447
2448

93

4/6

6

91
/4

92

91

91

91

91

91

89

87

90

88

85

86

130

123/1

77/6

56/5

125

77/4

56/4

54

75

48/1

75/1

109

48/
3

108

74/2
74

52

48/2

51

49/3

49/3

122

50

76

253
4/2

2538

2528

2536
2535

2524

2527
2526

2532 2531

2529

2539

2541

2545

2542

2543

25
13

2561

25
05
/2

2561/2

2530

2523

252
3/2

2554

2520

2553

2522/2

2550

2503

2500

2775/6

2775/7

2488
248

9

2487
2486

2485

2491

82

126

80

84
79

8/12

1941/4

8/9

9

7/1

8

8/2

8/10

124

8/4

9/4

9/3

124/2

46/3

129

77/2

77/3

78

125/1

80
/1

8/11

101

96

9/2

98

97

99

100

95

4/5

7

95/2

95/2

95/2

1941/4

1941/4

1941/4

94

4/7

2549

25
02

2549/2

2501

2547

2548

2544

2504

2552

2551

2368/2

2368

2484/2

2490

2484

1/2

656

657

2534

2357

609

2350

2349

2348

2346

2492

2490/2

2490/2

2367/2

2369

2368/3

2370

2367

23
64

236
6

23
66
/2

2365

2353/2

223

2342

2343

2344
23
47

23
41

2371

2372

2775/3

2483

2498

2494

24
93

2497

2496

2495

2351

2461/2

24632356

2445

2355
2354

24
44

2465

2361

2457

2456

2455

2463/2

2362

2363

2360

2359
2358

2363/2

2462

NORDEN
ohne Maßstab

Y:
\S

ta
dt

sa
ni

er
un

g\
Er

ha
lt

un
gs

sa
tz

un
ge

n\
Ko

pp
en

ho
f-

 &
 H

ol
zh

of
ka

se
rn

e\
Pl

an
un

te
rl

ag
en

\2
02

0_
08

_1
8_

G
el

tu
ng

sb
er

ei
ch

e 
Er

ha
lt

un
gs

sa
tz

un
ge

n

Thomas Beese
Baureferent

Sachgebiet
Stadtsanierung / Stadtgestaltung

Bearb.: Arne Vielberg
Gez.:    Arne Vielberg

StadtplanungsamtBaureferat

Bamberg,  18.08.2020

Erhaltungssatzung
"Geyerswörth und Altes Rathaus"

Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

STADTPLANUNGSAMT



BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

18 RATHAUSJOURNAL20·2020|23.10.2020

Aufgrund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern 
(BayRS 2020-1-1-I) in der zuletzt 
geänderten Fassung sowie des § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten 
Fassung, beschloss der Stadtrat der 
Stadt Bamberg in seiner Sitzung vom 
30.09.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst folgende Flurnummern bzw. 
Teilflächen (T) von Flurnummern der 
Gemarkung Bamberg:

374, 374/1, 398/2 (T), 444/2 (T), 548/2 (T), 
565, 566, 566/2, 568, 569/2 (T). 

Die genaue Abgrenzung des Gel-
tungsbereiches ergibt sich aus dem 
dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 02.09.2020. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung. Er wird bei 
der Stadt Bamberg – Stadtplanungs-
amt – archivmäßig verwahrt und ist 
dort zu den Bürostunden allgemein 
zugänglich.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
Die Satzung dient der Erhaltung 
der städtebaulichen Eigenart, der 
Stadtgestalt, der Struktur sowie des 

Ortsbildes nach Maßgabe des § 172 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 BauGB im Satzungsgebiet. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Erlass sind im Satzungsgebiet 
gegeben. Die Satzung gilt unbeschadet 
der Bestimmungen der Bayerischen 
Bauordnung zur Genehmigungspflicht 
baulicher Anlagen auch für solche 
Vorhaben, Maßnahmen und Anlagen, 
die nach der Bayerischen Bauordnung 
oder nach sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften nicht genehmigungsbe-
dürftig sind.

§ 3  Genehmigungspflicht  
und Versagungsgründe

(1)  Im Geltungsbereich dieser Satzung 
bedürfen die Errichtung, der 
Rückbau, der Abbruch, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Vom Genehmigungsvorbehalt 
ausgenommen sind unbedeutende 
innere Umbauten und Änderun-
gen, insbesondere dann, wenn sie 
das äußere Erscheinungsbild der 
baulichen Anlage nicht verändern.

(2)  Bei Rückbau, Änderung oder 
Nutzungsänderung einer baulichen 
Anlage darf die Genehmigung 
nur versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im 
Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Anlagen das Ortsbild oder 
die Stadtgestalt prägt oder sonst 

von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist.

(3)  Die Genehmigung der Errichtung 
einer baulichen Anlage darf nur 
versagt werden, wenn das Ortsbild 
oder die Stadtgestalt durch die 
beabsichtigte bauliche Anlage 
beeinträchtigt werden würde.

§ 4 Ausnahmen
Auf die Ausnahmen nach § 174 BauGB 
wird hingewiesen.

§ 5 Zuständigkeit, Verfahren
Die Genehmigung wird durch die Stadt 
Bamberg erteilt. Ist eine baurechtli-
che Zustimmung oder Genehmigung 
erforderlich, ist mit diesem Antrag 
auch der Antrag gem. § 172 Abs. 1 Satz 1 
oder 2 BauGB zu stellen. Dies gilt auch 
wenn eine denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis erforderlich ist.

§ 6 Übernahmeanspruch
Wird die Genehmigung nach dieser 
Satzung versagt, kann der Eigentümer 
von der Stadt unter den Vorausset-
zungen des § 40 Abs. 2 BauGB die 
Übernahme des Grundstücks verlan-
gen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 
Abs. 3 und 4 BauGB sind entsprechend 
anzuwenden.

 

§ 7 Erörterungspflicht
Vor der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag sind mit dem Eigentü-
mer oder sonstigen zur Unterhaltung 
Verpflichteten die für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu erörtern.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB handelt, wer eine bau-
liche Anlage im Geltungsbereich dieser 
Erhaltungssatzung ohne Genehmigung 
ändert oder rückbaut.

Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße 
geahndet werden.

§ 9 Konkurrenzen
Genehmigungspflichten nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt.

§ 10 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage ihrer 
Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt 
Bamberg in Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges, 
unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit der Be-
kanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der 
Stadt Bamberg unter Dar-
legung des die Verletzung 
begründenden Sachver-
halts geltend gemacht 
worden sind (§ 215 Abs. 1 
BauGB).

Bamberg, 16.10.2020
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  
im Bereich „Quartier am Rathaus Maxplatz“  
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Erhaltungssatzung
"Quartier am Rathaus Maxplatz"

Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
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Aufgrund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung (GO) für den Freistaat Bayern 
(BayRS 2020-1-1-I) in der zuletzt 
geänderten Fassung sowie des § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten 
Fassung, beschloss der Stadtrat der 
Stadt Bamberg in seiner Sitzung vom 
30.09.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst folgende Flurnummern bzw. 
Teilflächen (T) von Flurnummern der 
Gemarkung Bamberg:

546 (T), 3438 (T), 3055/2 (T), 3439/23 
(T), 3438 (T), 3437/2 (T), 3424/5 (T), 3417, 
3418, 3419, 3464 (T), 2866 (T), 3035, 
3034, 3039, 3414/2, 3414/1, 3052/2, 3052 
(T), 3413, 3041, 3040, 3042, 3052 (T), 
3014/2 (T), 3014/2 (T), 3050, 3049/14, 
3050/4, 3052/1, 3052/2, 3014/2, 3014/3 
(T), 2854, 2851, 2851/5, 2791, 2791/1, 
2788, 2787, 2790/2, 2790, 2789, 2788/1, 
2788/2, 2788/3, 3319, 3320, 3318, 3315/2, 
3315/1, 3323, 3308, 3402/2, 3403, 3402, 
3066, 3063, 3062, 3065, 3064, 3060, 
3058, 3061, 3059, 3056, 3055, 3067, 
3057/2, 3057, 3403/2, 3054, 3403/1, 
3069, 3068, 3070, 3071, 3072, 3324/2 (T), 
3403/1, 3403/2, 3403/1 (T).

Die genaue Abgrenzung des Gel-

tungsbereiches ergibt sich aus dem 
dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 10.08.2020. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung. Er wird 
bei der Stadt Bamberg – Planungs-
amt – archivmäßig verwahrt und ist 
dort zu den Bürostunden allgemein 
zugänglich.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
Die Satzung dient der Erhaltung 
der städtebaulichen Eigenart, der 
Stadtgestalt, der Struktur sowie des 
Ortsbildes nach Maßgabe des § 172 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 BauGB im Satzungsgebiet. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Erlass sind im Satzungsgebiet 
gegeben. Die Satzung gilt unbeschadet 
der Bestimmungen der Bayerischen 
Bauordnung zur Genehmigungspflicht 
baulicher Anlagen auch für solche 
Vorhaben, Maßnahmen und Anlagen, 
die nach der Bayerischen Bauordnung 
oder nach sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften nicht genehmigungsbe-
dürftig sind.

§ 3  Genehmigungspflicht  
und Versagungsgründe

(1)  Im Geltungsbereich dieser Satzung 
bedürfen die Errichtung, der 
Rückbau, der Abbruch, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Vom Genehmigungsvorbehalt 
ausgenommen sind unbedeutende 

innere Umbauten und Änderun-
gen, insbesondere dann, wenn sie 
das äußere Erscheinungsbild der 
baulichen Anlage nicht verändern.

(2)  Bei Rückbau, Änderung oder 
Nutzungsänderung einer baulichen 
Anlage darf die Genehmigung 
nur versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im 
Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Anlagen das Ortsbild oder 
die Stadtgestalt prägt oder sonst 
von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist.

(3)  Die Genehmigung der Errichtung 
einer baulichen Anlage darf nur 
versagt werden, wenn das Ortsbild 
oder die Stadtgestalt durch die 
beabsichtigte bauliche Anlage 
beeinträchtigt werden würde.

§ 4 Ausnahmen
Auf die Ausnahmen nach § 174 BauGB 
wird hingewiesen.

§ 5 Zuständigkeit, Verfahren
Die Genehmigung wird durch die Stadt 
Bamberg erteilt. Ist eine baurechtli-
che Zustimmung oder Genehmigung 
erforderlich, ist mit diesem Antrag 
auch der Antrag gem. § 172 Abs. 1 Satz 1 
oder 2 BauGB zu stellen. Dies gilt auch 
wenn eine denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis erforderlich ist.

§ 6 Übernahmeanspruch
Wird die Genehmigung nach dieser 
Satzung versagt, kann der Eigentümer 
von der Stadt unter den Vorausset-
zungen des § 40 Abs. 2 BauGB die 
Übernahme des Grundstücks verlan-
gen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 
Abs. 3 und 4 BauGB sind entsprechend 
anzuwenden.

§ 7 Erörterungspflicht
Vor der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag sind mit dem Eigentü-
mer oder sonstigen zur Unterhaltung 
Verpflichteten die für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu erörtern.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB handelt, wer eine bau-
liche Anlage im Geltungsbereich dieser 
Erhaltungssatzung ohne Genehmigung 
ändert oder rückbaut.

Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße 
geahndet werden.

§ 9 Konkurrenzen
Genehmigungspflichten nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt.

§ 10 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage ihrer 
Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt 
Bamberg in Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Form-
vorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungs-
vorganges, unbeachtlich 
werden, 

wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit der Be-
kanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der 
Stadt Bamberg unter Dar-
legung des die Verletzung 
begründenden Sachver-
halts geltend gemacht 
worden sind (§ 215 Abs. 1 
BauGB).

Bamberg, 16.10.2020
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  
im Bereich „St. Getreu Straße“ 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Coburg 
Goethestraße 6, 96450 Coburg

Allgemeinverfügung nach 
§ 6 Abs. 10 Düngeverordnung

Vollzug der Verordnung über 
die Anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten 
und Pflanzenhilfsmitteln nach den 
Grundsätzen der guten fachlichen 
Praxis beim Düngen (Düngeverord-
nung – DüV) vom 01.05.2020
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Coburg – Sachgebiet L 
3.2 – Fachzentrum Agrarökologie erlässt 
als zuständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) 
gemäß § 6 Abs. 8 Düngeverordnung 

folgende
Anordnung

Die Sperrfrist für die Ausbringung 
von Düngemitteln mit wesentlichen 
Gehalten an Stickstoff, ausgenommen 
Festmist von Huftieren oder Klauentie-
ren oder Komposte, wird abweichend 
von § 6 Abs. 8 Satz 1 Düngeverordnung
auf Grünland, Dauergrünland 
und Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau (Aussaat spätestens 
15. Mai 2020)
im Hinblick auf die besonderen 
Verhältnisse im Grünland hinsichtlich 
der extremen Witterungsverhältnisse 
um 2 Wochen verschoben,
für den Regierungsbezirk Oberfranken
auf die Zeit vom 15. November 2020

bis einschließlich 14.Februar 2021

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
der Düngeverordnung unberührt. 
Dies gilt insbesondere für das Verbot, 
Düngemittel auf überschwemmten, 
wassergesättigten, gefrorenen oder mit 
Schnee bedeckten Boden auszubringen.

Unberührt von dieser Verschiebung 
bleiben auch die Sperrfristen, die für 
die Flächen in Wasserschutzgebieten 

in der jeweils gültigen Fassung der 
Wasserschutzgebietsverordnung  
vorgegeben sind.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten

– Sachgebiet L 3.2 –
Fachzentrum Agrarökologie

Bad Staffelstein, 05.10.2020
Claudia Alberts, LORin

Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

Stadt Bamberg 
FB 6A / Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
in Vertretung der IGZ Bamberg 
GmbH 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Offenes Verfahren nach VOB/A EU

Neubau eines digitalen Gründerzentrums in Bamberg

Schlosserarbeiten VI - Turmkonstruktion

Ort: Zollnerstraße, 96052 Bamberg

Az.: 6A-DGZ-3355

Ausführung: 11.01.2021 - 29.04.2021 
Submission: 04.11.2020 – 10.00 Uhr

Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen. 
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
über die Vergabeplattform www.auftraege.bayern.de mit 
nachfolgendem Link heruntergeladen werden.

https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/22940ad1-aed3-4f7f-9612-70a17d7e51bf

Eingang der Angebote nur in digitaler Form über die 
Vergabeplattform möglich.

Papierangebote oder Angebote in E-Mail-Form werden von 
der Wertung ausgeschlossen.

Die Abgabe der Ausschreibungsunterlagen erfolgt kostenfrei.

Offenes Verfahren nach VOB/A EU

Neubau eines digitalen Gründerzentrums in Bamberg

Verblendmauerwerk IV

Ort: Zollnerstraße, 96052 Bamberg

Az.: 6A-DGZ-3335

Ausführung: 11.01.2021 - 28.05.2021 
Submission: 05.11.2020 – 10.00 Uhr

Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen. 
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
über die Vergabeplattform www.auftraege.bayern.de mit 
nachfolgendem Link heruntergeladen werden.

https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/0723F7A8-B150-43A6-AC38-6F2C2C0F73EF

Eingang der Angebote nur in digitaler Form über die 
Vergabeplattform möglich.

Papierangebote oder Angebote in E-Mail-Form werden von 
der Wertung ausgeschlossen.

Die Abgabe der Ausschreibungsunterlagen erfolgt kostenfrei.

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Bamberg werden hiermit zur 
Jagdversammlung am

Mittwoch, 28. Oktober 2020, 19.30 Uhr
in den Gasthof Heerlein, Wildensorger Hauptstr. 57, 96049 Bamberg  
eingeladen.

Tagesordnung
1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Kassenbericht
3. Antrag auf Änderung des Jagdpachtvertrags
4. Antrag auf Verlängerung des Jagdpachtvertrags
5. Verschiedenes (Anträge, Aussprache der Jagdgenossen, usw.)

Um zahlreiches Erscheinen der Jagdgenossen wird gebeten. 

Der Jagdvorsteher Anton Motschenbacher

Die Stadt Bamberg, FB 6A/Zentrale 
Beschaffungs- und Vergabestelle, 
Untere Sandstraße 32-34, 96049 
Bamberg beabsichtigt folgende Fahr-
zeuge öffentlich zu versteigern: 
01.  Fendt-Traktor 312 Vario, 

voll einsatzbereit.
02.  Iveco 3,3 to Kipper, BA-2484, 

nicht fahrbereit, Kupplungs-
schaden, kein Tüv.

03.  Iveco 3,3 to offener Kasten, 
fahrbereit kein Tüv.

04.  Elekro-Transporter, 
nicht fahrbereit.

05.  Iseki-Großflächenmäher SXG 22 
mit Fangkorb, Rahmen 
angebrochen.

06.  Heckmulcher Typ Orsi, 
Arbeitsbreite ca. 1,50 m, 
defekte Zapfwelle.

07.  mehrer Feuerwehrfahrzeuge
unterschiedlicher Hersteller

Die Versteigerung findet am 
29.10.2020 um 14.00 Uhr im Hof 
der Stadtgärtnerei des Garten- und 
Friedhofsamtes, Münchner Ring 
25, in Bamberg statt. Die Bezah-
lung erfolgt gegen Rechnung. Die 
Abholung erfolgt auf eigene Kosten 
und ist erst nach Erhalt der Quittung 
möglich. Die Fahrzeuge werden 
verkauft wie gesehen. Der Verkäufer 
übernimmt keine Gewährleistung für 
die Gebrauchtfahrzeuge. Auskünfte 
erteilt Frau Friedemann-Hildebrand, 
Tel. 0951 871216. 

Besichtigung ab 29.10.2010 (8.00-
12.00 Uhr) im Hof der Stadtgärtnerei 
ist möglich.  
Terminvereinbarung mit Herrn 
Hopfenmüller (Tel. 0951 871366) ist 
erforderlich.

Bekanntmachung  
der Jagdgenossenschaft Bamberg

Bekanntmachung  
Öffentliche Versteigerung

Bekanntmachung Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Düngeverordnung

https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/22940ad1-aed3-4f7f-9612-70a17d7e51bf
https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/0723F7A8-B150-43A6-AC38-6F2C2C0F73EF
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Bauordnungsamt der Stadt Bamberg
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Für Sie zuständig:
Frau Höfner
Zi. 106, Tel.0951 87-1666
Fax 0951 87-760
Az.: 1537/16

Vorhaben
Einbau einer Ferienwohnung  
im Untergeschoss

Grundstücke
Bamberg, Salierstr. 2
Gemarkung Bamberg,  
Flurstück-Nr. 8371

Bauherrin
Weinig Hannelore

Baugenehmigung nach Art. 68 BayBO
1.  Im Vollzug der Bayer. Bauord-

nung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl S. 588) mit den jeweiligen 
Änderungen wird für das o.g. Bau-
vorhaben die nach Art. 68 BayBO 
erforderliche

 BAUGENEHMIGUNG

 im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren nach Art. 59 BayBO auf 
Grundlage der beiliegenden ge-
prüften Bauvorlagen und unter den 
im Beiblatt aufgeführten Bedin-
gungen, Auflagen und Einschrän-
kungen erteilt.
 Die mit dem Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen und die 
Beilagen sind Bestandteile dieser 
Baugenehmigung.

2.  Nachbarn haben dem Vorha-
ben teilweise nicht zugestimmt. 
Schriftliche Einwendungen sind 
nicht bekannt. Gem. Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 BayBO kann bei mehr als 20 
Beteiligten im Sinn des Satzes 3 die 
Zustellung der Baugenehmigung 
nach Abs. 1 Satz 6 durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Bayreuth, 95444 Bayreuth 
erhoben werden. Dafür stehen folgen-
de Möglichkeiten zur Verfügung: 
a.  Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts 

erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: Bayerisches Verwaltungsge-
richt Bayreuth
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21,  
95422 Bayreuth,
Hausanschrift: Friedrichstraße 16,  
95444 Bayreuth. 

b.  Elektronisch 
Die Klage kann bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe 
der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.
bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Bamberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur  
Rechtsbehelfsbelehrung
-  Durch das Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung 

vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13 vom 
29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
Bau- und Denkmalschutzrechts 
zum 01.07.2007 abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

-  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.
bayern.de).

-  Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können im Bauord-
nungsamt der Stadt Bamberg, Unte-
re Sandstr. 34 (Zugang vom Leinritt), 
Zi. 106,Montag – Freitag von 08.00 
– 12.00 Uhr und nach telefonischer
Vereinbarung eingesehen werden.

Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung (BayBO)

Die Stadt Bamberg 
bietet zum 01.09.2021 eine 

Ausbildung zum / zur 
Forstwirt/in (m/w/d)
an.

Für die Ausbildung ist mindestens der Qualifizierende Hauptschulab-
schluss bzw. Qualifizierende Mittelschulabschluss erforderlich.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die aufgrund 
dieser Ausschreibung eingestellten Auszubildenden nach Beendi-
gung der Ausbildung keinen Anspruch darauf haben, bei der Stadt 
Bamberg weiterbeschäftigt zu werden.

Wir freuen uns, wenn sich Bewerberinnen und Bewerber aller 
Nationalitäten angesprochen fühlen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
über das Bewerbungsportal der Stadt Bamberg unter  
www.stadt.bamberg.de/stellenangebote bis zum 29. November 
2020 zusammen mit dem Jahreszeugnis 2020.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stadt.bamberg.de/
stellenangebote, ausbildung@stadt.bamberg.de  
oder Tel. 0951 87-4040, -4041, -4042.

Paul Maar/Ulrich Limmer

HERR BELLO
UND DAS BLAUE WUNDER

AB 21. NOVEMBER 2020
WEIHNACHTSMÄRCHEN AB 5 JAHREN

WWW.THEATER.BAMBERG.DE
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Aufgebot
DasSparkassenbuchderSparkasseBamberginBamberg

Nr. 3100295306 Jürgen Starke 

istzuVerlustgegangen.Eswirdhiermitaufgeboten.

Der/dieInhaberdesSparkassenbucheswird/werden
aufgefordert,unterVorlagederSparurkundeseine/
ihreRechtebinneneinerFristvondreiMonaten,von
heuteangerechnet,beiderSparkasseBambergoder
derenGeschäftsstellenanzumelden;andernfallsdas
Sparkassenbuchfürkraftloserklärtwird.

Bamberg,den30.09.2020

SparkasseBamberg

Kraftloserklärung
DasSparkassenbuchderSparkasseBamberginBamberg

Nr. 3213100567 Elisabeth Müller 

wirdfürkraftloserklärt,nachdemaufdaserlassene
AufgebotinnerhalbderdreimonatigenEinspruchsfrist
RechteDritternichtgeltendgemachtwurden.

Bamberg,den16.10.2020

SparkasseBamberg

Kraftloserklärung
DasSparkassenbuchderSparkasseBamberginBamberg

Nr. 3730833534 Sophia Hanker 

wirdfürkraftloserklärt,nachdemaufdaserlassene
AufgebotinnerhalbderdreimonatigenEinspruchsfrist
RechteDritternichtgeltendgemachtwurden.

Bamberg,den16.10.2020

SparkasseBamberg

Aufgebot
DasSparkassenbuchderSparkasseBamberginBamberg

Nr. 3212651974 Rudolf Hagel  

istzuVerlustgegangen.Eswirdhiermitaufgeboten.

Der/dieInhaberdesSparkassenbucheswird/werden
aufgefordert,unterVorlagederSparurkundeseine/
ihreRechtebinneneinerFristvondreiMonaten,von
heuteangerechnet,beiderSparkasseBambergoder
derenGeschäftsstellenanzumelden;andernfallsdas
Sparkassenbuchfürkraftloserklärtwird.

Bamberg,den30.09.2020

SparkasseBamberg

7-Tage-Inzidenz über 35:
-  Private Feiern und Kontakte werden auf  

max. 10 Personen oder 2 Haushalte begrenzt.
-  Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen 

sowie Alkoholverbot auf öfftl. Plätzen ab 23 Uhr

-  Maskenpflicht, wo Menschen dichter bzw. länger  
zusammenkommen: z. B. Fußgängerzonen, öffentl. 
Gebäude, Schulen, Veranstaltungen (auch für  
Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen) 

Generell: Mindestabstand 1,5 m und Hygieneregeln beachten

7-Tage-Inzidenz unter 35:

7-Tage-Inzidenz über 50:
-  Private Feiern und Kontakte werden auf  

max. 5 Personen oder 2 Haushalte begrenzt. 
-  Sperrstunde, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen 

sowie Alkohol verbot auf öfftl. Plätzen ab 22 Uhr 
 

-  Kontaktbeschränkung: 10 Personen oder  
2 Haushalte im öffentl. Raum

-  Veranstaltungen: max. 100 Teilnehmer drinnen  
bzw. 200 draußen (Spezial regelungen für Kultur, 
Sport, Gottesdienste und Versammlungen) 

-  Maske: bei besonderer Anordnung (z. B. ÖPNV,  
Schulen, Kranken häuser, Gastronomie) und  
wenn Mindestabstand (1,5 m) nicht eingehalten  
werden kann 
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Geburten
Beurkundungenvom01.10.2020mit14.10.2020

 ∙  Lea Franziska Stenglein 
Eltern: Franziska Petra Isabell Stenglein geb. Ströhlein und  
Fabian Manfred Stenglein, Bamberg, Blumenstr. 5

 ∙  Zilli Herold 
Eltern: Laura Großkopf und Marc André Herold, Bamberg, Nürnberger Str. 91

 ∙  Frieda Lorz 
Eltern: Susanne Lorz geb. Kaiser und  
Johannes Horst Lorz, Bamberg, Max-Planck-Str. 47

 ∙  Elisa Sofia Cojacaru 
Eltern: Anca Albescu-Cojacaru geb. Albescu und  
Radu-Ionut Cojacaru, Bamberg, Memmelsdorfer Str. 109

 ∙  Elian Lio Balaban 
Eltern: Agnes Johanna Balaban und  
Timo Gabriel Hartmut Scheyhing, Bamberg, Waldwiesenstr. 1

 ∙  Cristián Quirin 
Eltern: Cristina Marcucci und Andrés Quirin, Bamberg, Am Werkkanal 8

 ∙  Milan Gorzelik 
Eltern: Paula Ewa Gorzelik geb. Simson und  
Dominik August Gorzelik, Bamberg, Krackhardtstr. 10

 ∙  Georg Louis Gauglitz 
Eltern: Iris Katharina Gauglitz geb. Koch und  
Jonas Gauglitz, Bamberg, Geschwister-Scholl-Ring 21

Eheschließungen
Vom01.10.2020mit14.10.2020

 ∙  In diesem Zeitraum fanden 20 Eheschließungen statt. 
Davon war eine zur Veröffentlichung freigegeben:

   Eheschließung am 09.10.2020:
 ∙  Nina Maria Weyrauther, Bamberg, Obere Königstr. 29 und 
Georg Josef Herrmann geb. Kühnl, Bamberg, Obere Königstr. 29

Verstorbene
Beurkundungenvom01.10.2020mit14.10.2020

 ∙ Henriette Knorr geb. Hufnagel, Bamberg, Wassermannstr. 36

 ∙ Katja Dietz, Bamberg, Hauptsmoorstr. 85

 ∙ Maria Rotraud Beck geb. Lauber, Bamberg, Nürnberger Str. 229

 ∙ Lothar Georg Schulz, Bamberg, Greiffenbergstr. 75

 ∙ Eva Sieglinde Urban geb. Heser, Bamberg, Gaustadter Hauptstr. 113

 ∙ Magdalena Zeh geb. Suchanek, Bamberg, Albrecht-Dürer-Str. 11

 ∙ Barbara Götter geb. Ebner, Bamberg, Höhenstr. 24

FAMILIENNACHRICHTEN

Wichtige Telefonnummern
der Stadt Bamberg
Vermittlung 87-0

Infothek
(allgemeineAuskünfte) 87-0

Bürgeranfragen  
   und Beschwerden 87-1138

Fax 87-1964
E-Mail stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
Internet www.stadt.bamberg.de

Öffnungszeiten
Seit dem 4. Mai sind das Bürgerrathaus am ZOB, das Rat-
haus Maxplatz, die Zulassungsstelle in der Moosstraße so-
wie das Baureferat in der Unteren Sandstraße wieder für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Zwingend erforderlich sind aber 
eine vorherige Terminvereinbarung sowie das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Das Rathaus am Maxplatz kann 
wegen Umbauarbeiten am Haupteingang weiterhin nur durch 
den Seiteneingang in der Fleischstraße betreten werden.
 
Weitere Hinweise unter www.stadt.bamberg.de.
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